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1. Vorbemerkungen

Mit der Einführung des Entgelt-Rahmentarifvertra-

ges wird der Entgeltaufbau neu gegliedert. Die

Unterschiede lassen sich mit zwei Säulen verdeut-

lichen:

In der vorliegenden Arbeitshilfe geht es aus-

schließlich um den mittleren Teil der Entgeltsäule,

also die Regelungen zum Zeitentgelt und Leis-

tungsentgelt. Die Gesamtzusammensetzung des

Lohn-/Gehaltssäule Entgeltsäule

Weitere tarifliche Zulagen
Nacht- und Schichtzulagen  
Sonderzahlungen
Überstundenzuschläge
Belastungszulagen
zusätzliche Urlaubsvergütung 

Leistungszulagen/Leistungslohn

Zeitlöhner Prämienlöhner
Gehaltsempfänger Akkordlöhner

Grundlohn/-gehalt

- 10 Lohngruppen

- 7 Gehaltsgruppen 
mit je 3 Stufen

Weitere tarifliche Zulagen
Nacht- und Schichtzulagen
Sonderzahlungen
Überstundenzuschläge
Belastungszulagen
zusätzliche Urlaubsvergütung 

Leistungszulagen/Leistungsentgelt

Prämienentgelt
Zeitentgelt

Zielentgelt

Grundentgelt

11 Entgeltgruppen

mit 

je 1 Zusatzstufe

neuen Entgeltes ist in der Arbeitshilfe Nr. 1 erläu-

tert. Die speziellen Regelungen zur Eingruppierung

sind in der Arbeitshilfe Nr. 2 ausführlich beschrie-

ben. Hier wird ausschließlich der so genannte 
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Leistungsbezug und seine tarifliche Regelung

erläutert. Also die Frage der Entgeltgrundsätze

und Entgeltmethoden.

• Unter Entgeltgrundsätzen sind die übergeordne-

ten allgemeinen Vorschriften zu verstehen, nach

denen das Entgeltsystem im Betrieb oder in den

einzelnen Abteilungen geregelt wird. Im Entgelt-

Rahmentarifvertrag sind zwei Entgeltgrundsätze

verankert: das Zeitentgelt und das Leistungsent-

gelt (vgl. § 6 (1) ERTV). 

• Entgeltmethode ist der engere Begriff, nämlich

die Art und Weise der Durchführung der Entgelt-

grundsätze, wie beispielsweise die Art der Ver-

teilung der Leistungszulage im Zeitentgelt. Für

das Leistungsentgelt sind im ERTV zwei Ent-

geltmethoden vereinbart: das Prämienentgelt,

und das Zielentgelt. Im Vergleich zu den bis-

herigen Bestimmungen im Lohn- und Gehalts-

rahmentarifvertrag ergeben sich einige Ände-

rungen. 

Beispielsweise werden Zeitlohn und Gehalt zum

Zeitentgelt zusammengefasst. Im Leistungsent-

gelt ist eine neue Entgeltmethode, nämlich das

Zielentgelt vorgesehen. Einzelheiten ergeben

sich aus der folgenden Übersicht:

Überblick über die Entlohnungsgrundsätze im Lohn- und Gehaltsrahmentarifvertrag

Entlohnungsgrundsätze § 5

Zeitlohn § 6/ Gehalt § 11

Für Angestellte nur Gehalt!

Leistungslohn § 8

Prämienlohn § 8 IIAkkordlohn § 8 ILeistungszulage im Zeitlohn § 7/
im Gehalt § 12

Überblick über die Entgeltgrundsätze nach ERTV 

Entgeltgrundsätze § 6

Leistungsentgelt

Zielentgelt § 11

Prämienentgelt §§ 8, 9 und 10Leistungszulage/Leistungs-
beurteilung § 7 (4) bis (6)

HEUTE

MORGEN

Zeitentgelt § 7
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Ganzheitliche Umsetzung des Entgelt-
Rahmentarifvertrages
Bei der Einführung des Entgelt-Rahmentarifvertra-

ges im jeweiligen Betrieb müssen die Neuregelung

zur Eingruppierung und die Neuregelung der Ent-

geltgrundsätze zeitgleich betrachtet werden.

Zunächst sollte geklärt werden, welcher Entgelt-

grundsatz und welche Entgeltmethode in der ein-

zelnen Abteilung oder für die einzelnen Beschäf-

tigten vereinbart werden soll, bevor man die Ein-

gruppierungen konkret mit dem Arbeitgeber ver-

einbart. Dies hat unmittelbaren Einfluss auf das

jeweilige Entgeltniveau. Vereinfacht kann man

sagen, dass sich für die große Mehrheit der ehe-

maligen Zeitlöhner eine Erhöhung der Grundent-

gelte ergibt, die Leistungszulage aber von 13 auf 

8 Prozent gesenkt wird. Für die Mehrheit der ehe-

maligen Akkordlöhner und Prämienlöhner ergeben

sich geringere Veränderungen, da ein sogenannter

Faktor vereinbart wurde (vgl. Seite 27 f ).

Für die Angestellten ergeben sich geringe Ände-

rungen des gesamten Entgeltniveaus. Um die Aus-

wirkungen auf die gesamte Entgelthöhe für die

einzelnen Beschäftigten beurteilen zu können,

müssen beide Elemente gleichzeitig bedacht wer-

den: Welcher Entgeltgrundsatz mit welchen varia-

blen Entgeltbestandteilen gilt für die einzelnen

Beschäftigten und in welcher Entgeltgruppe bzw.

Zusatzstufe werden sie eingruppiert. Die folgen-

den Regelungen beschäftigen sich ausschließlich

mit der Frage der Entgeltgrundsätze. Fragen der

Eingruppierung werden vor allem in der Arbeitshil-

fe Nr. 2 behandelt.
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Der Betriebsrat hat ein umfassendes Mitbestim-

mungsrecht bei der Gestaltung der Entgeltgrund-

sätze und Entgeltmethoden. Dies sichert der § 87

BetrVG. 

• § 87 (1) (10) BetrVG: „Der Betriebsrat hat, so-

weit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung

nicht besteht, in folgenden Angelegenheiten 

mitzubestimmen: (...)Fragen der betrieblichen

Lohngestaltung, insbesondere die Aufstellung

von Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung

und Anwendung von neuen Entlohnungsmetho-

den sowie deren Änderung;“

• § 87 (1) (11) BetrVG: „Der Betriebsrat hat, soweit

eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht

besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzube-

stimmen: (...) Festsetzung der Akkord- und Prä-

miensätze und vergleichbarer leistungsbezoge-

ner Entgelte, einschließlich der Geldfaktoren“.

Auf dieser Grundlage sind im Entgelt-Rahmentarif-

vertrag an verschiedenen Stellen die Mitbestim-

mungsrechte des Betriebsrates verankert. So z.B. 

• § 6 (1) ERTV: „Die Entgeltgrundsätze Zeit- oder

Leistungsentgelt und die Entgeltmethoden Prä-

mien- oder Zielentgelt sind durch Betriebsverein-

barung festzulegen. Dabei muss der räumliche,

fachliche und persönliche Geltungsbereich ge-

regelt werden.“

Der Entgelt-Rahmentarifvertrag verweist an zahl-

reichen anderen Stellen auf die Mitbestimmungs-

rechte des Betriebsrates oder weist darauf hin,

dass der Sachverhalt in einer Betriebsvereinbarung

zu regeln ist.

Der Betriebsrat hat also sowohl nach dem

Betriebsverfassungsgesetz als auch nach dem Ent-

gelt-Rahmentarifvertrag bei der Festlegung der

Entgeltgrundsätze und -methoden ein umfassen-

des Mitbestimmungsrecht. Der Arbeitgeber darf

nicht allein Entgeltgrundsätze und -methoden

festlegen. Diese müssen zwischen Betriebsrat und

Arbeitgeber verhandelt und in einer Betriebsver-

einbarung schriftlich fixiert werden. Im Streitfalle

entscheidet die Einigungsstelle nach dem BetrVG,

die in der Metall- und Elektroindustrie Sachsen-

Anhalt durch die tarifliche Schlichtungsstelle

ersetzt ist. Dies ergibt sich aus dem § 87 (2)

BetrVG: „Kommt eine Einigung über eine Angele-

genheit nach Absatz 1 nicht zustande, so entschei-

det die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungs-

stelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber

und Betriebsrat.“ Gemäß § 76 (8) BetrVG wird in

der Metall- und Elektroindustrie Sachsen-Anhalt

die Einigungsstelle durch die tarifliche Schlich-

tungsstelle ersetzt. Dies ist geregelt im § 28 GMTV.

Dort heißt es:

• § 28 GMTV Ziffer 1: „Bei Streitigkeiten zwischen

Betriebsrat und Geschäftsleitung (...) in Fällen

des § 87 Absatz 1 Ziffern 10 und 11 BetrVG

einschließlich der Reklamationen bei Leistungs-

lohn tritt an die Stelle der Einigungsstelle gemäß

§ 76 Absatz 8 BetrVG die tarifliche Schlichtungs-

stelle. (...) Die Schlichtungsstelle besteht aus

2. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates
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von den Tarifvertragsparteien zu benennenden 

je zwei Beisitzern/innen und einem bzw. einer

unparteiischen Vorsitzenden. (...).“

Gelingt in den Verhandlungen keine Einigung,

wird in der Schlichtungsstelle abgestimmt und

eine Entscheidung durch Beschluss der Mehrheit

der anwesenden Mitglieder herbeigeführt (in der

Regel Stimmenverhältnis 3 zu 2). Bevor die

Schlichtungsstelle vom Betriebsrat angerufen

wird, sollte er sich vorher intensiv mit der örtli-

chen IG Metall beraten, um die Voraussetzungen

zu klären und die Chancen für die Durchsetzung

der Position des Betriebsrates in der Schlich-

tungsstelle zu klären.
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Grundsätzliches Ziel der Gewerkschaften ist es,

dass sich die Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit

nicht „überarbeiten“. Gewerkschaften streben

deshalb menschengerechte Arbeits- und Leis-

tungsbedingungen an, die auch im Verlauf eines

Arbeitslebens nicht zu Gesundheitsschäden kör-

perlicher oder seelischer Art führen. Die Realität

sieht aber heute in vielen Betrieben anders aus. 

In den Unternehmen wird ständig versucht, Leis-

tungsdruck und Arbeitsleistung zu erhöhen. Dabei

wird auch in Kauf genommen, dass Beschäftigte

an ihre Leistungsgrenzen getrieben werden. Diese

Belastungen können Beschäftigte nur wenige

Jahre, keinesfalls aber ein gesamtes Arbeitsleben

durchhalten, ohne gesundheitliche Schäden davon

zu tragen. 

Der Leistungsdruck nimmt in den verschiedenen

Abteilungen unterschiedliche Formen an. Er sieht

in der Produktion anders aus als in der Verwaltung

oder in der Konstruktion. Er sieht bei Montage-

tätigkeiten anders aus als bei Ingenieurstätigkei-

ten. Dennoch gibt es viele Gemeinsamkeiten.

Gemeinsames Ziel aller Beschäftigten sind men-

schenwürdige Arbeits- und Leistungsbedingungen.

Die Einschätzungen und Empfindungen der Höhe

des Leistungsdrucks in den Betrieben sind vielfäl-

tig und manchmal widersprüchlich. 

Häufig wird die Frage diskutiert, wo der Leistungs-

druck höher ist: im Zeitentgelt oder im Leistungs-

entgelt. Somit kommt hier die Frage der Entgelt-

grundsätze ins Spiel. Bis vor wenigen Jahren konn-

te man noch in vielen Betrieben die Auffassung

hören: „Im Zeitlohn und bei den Gehaltsempfän-

gern, da kann man es schon einmal ruhig angehen

lassen, da steht man besser da als bei der Arbeits-

hetze im Akkord.“ Diese Auffassung ist in den

allermeisten Betrieben schon lange überholt.

Durch direkte oder indirekte Leistungsvorgaben im

Zeitlohn und Gehalt wurde der Leistungsdruck oft

deutlich gesteigert. Im klassischen Akkord- und

Prämienlohn hat der Betriebsrat Mitbestimmung

über die Höhe der abverlangten Leistung, also

über die Vorgabezeit oder die Stückzahlen, die pro

Schicht erreicht werden müssen. Im Zeitlohn und

Gehalt gibt es keinerlei Mitbestimmungsrechte. 

Immer häufiger wird versucht, durch die Vorgabe

von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen (z.B.

Gewinn, Rendite usw.) für einzelne Betriebsabtei-

lungen indirekt den Leistungsdruck zu erhöhen.

Die Beschäftigten sollen dazu veranlasst werden,

ihre Arbeitsleistung an diesen betriebswirtschaftli-

chen Kennzahlen zu orientieren und so scheinbar

aus eigenem Antrieb den Leistungsdruck auf sich

selbst zu erhöhen. In einigen Betrieben werden

bisher tariflich nicht geregelte so genannte Ziel-

vereinbarungen angewendet. Der ERTV sieht dazu

jetzt Regelungen vor (vgl. Seite 31 ff ).

Die IG Metall empfiehlt, wo immer es möglich ist,

Leistungsentgelt anstelle von Zeitentgelt zu ver-

einbaren. Ein Wechsel vom Leistungsentgelt zum

Zeitentgelt sollte verhindert werden.

Unternehmer versuchen durch direkte oder indirek-

te Vorgaben den Leistungsdruck im Zeitentgelt zu

erhöhen. Da ein Mitbestimmungsrecht des

Betriebsrates im Zeitentgelt über die Leistungsvor-

3. Leistungsdruck begrenzen



Arbeitshilfe für Vertrauensleute und Betriebsräte

9

gaben nicht besteht und oft keine Transparenz

über die Leistungsvorgaben, kann der Arbeitgeber

die Leistungsbedingungen weiter verschärfen,

ohne sich vom Betriebsrat in die Karten schauen zu

lassen. Aus diesem Grund ist es sinnvoller, Leis-

tungsentgelt zu vereinbaren, um über die Mitbe-

stimmungsrechte des Betriebsrates zumutbare,

menschenwürdige Leistungsbedingungen durchzu-

setzen. Wie das funktioniert, wird später erläutert. 

In der Praxis sind häufig direkte oder indirekte Leis-

tungsvorgaben zu beobachten. Deshalb wollte die

IG Metall klare Bestimmungen zur Trennung von

Zeitentgelt und Leistungsentgelt durchsetzen. Der

Arbeitgeberverband lehnte dies zunächst ab. Die

Trennung konnte dann letztlich doch vereinbart

werden. Im Entgelt-Rahmentarifvertrag sind dazu

zwei grundsätzliche Bestimmungen enthalten:

• § 7 (2) ERTV : „Im Entgeltgrundsatz Zeitentgelt

dürfen außer den betrieblichen Arbeitsvorschriften

und Planungsgrößen keine Leistungsbestim-

mungsgrößen als Zeit- oder Mengenvorgabe der

Tätigkeit zugrunde gelegt werden. Planungs-

größen sind alle Größen, die nicht zur Leistungs-

kontrolle der Beschäftigten verwendet werden.“ 

• § 8 (1) ERTV regelt die Bedingungen im Leis-

tungsentgelt folgendermaßen: „Prämienentgelt

kann eingeführt werden, wenn zur Ausführung

der Tätigkeit zähl- und/oder messbare Einfluss-

größen vorhanden sind wie Zeit, Menge und

Qualität, deren Ausprägungen Prämienaus-

gangsbasis, Prämienverlauf und Prämienend-

punkt bestimmen.“

Damit ist eindeutig geregelt, dass überall dort, wo

mess- und/oder zählbare Leistungsbestimmungs-

größen angewendet werden, Leistungsentgelt zu

vereinbaren ist. Dort, wo keine Leistungsbestim-

mungsgrößen sondern nur allgemeine Planungs-

größen zugrunde gelegt werden, kann Zeitentgelt

vereinbart werden. 

Zu diesem Grundsatz gibt es einige Präzisierungen:

• Für Band- und Taktarbeit im Produktionsbereich

ist Prämienentgelt zu vereinbaren (§ 6 (3) ERTV).

Dies ist eine zwingende Vorschrift. Die Tarifver-

tragsparteien haben damit ausdrücklich festge-

legt, dass bei Band- und Taktarbeit die Entgelt-

grundsätze Zeitentgelt und Zielentgelt nicht

angewendet werden dürfen. Denn die Leistungs-

bedingungen der Beschäftigten sind hier am

besten im Prämienentgelt regelbar. 

Bei Band- und Taktarbeit empfiehlt die IG Metall

den Entgeltgrundsatz Prämienentgelt. Rege-

lungsinhalte für eine Betriebsvereinbarung wer-

den durch § 8 (5) ERTV spezifiziert. 

• Im § 6 (4) ERTV ist eine „Kann-Bestimmung“ ver-

einbart: „Bei Arbeiten mit Maschinen mit einem

großen Anteil von Prozesszeiten und bei Arbei-

ten in Produktionsbereichen, deren Abläufe

rechnergesteuert sind, kann Leistungsentgelt

vereinbart werden, insbesondere Nutzungsprä-

mien.“ Diese „Kann-Bestimmung“ geht darauf

zurück, dass in einigen Bereichen Arbeitgeber

versucht haben, Maschinenarbeitsplätze, die

üblicherweise dem Akkord- oder Prämienentgelt

zugeordnet waren, in Zeitentgelt zu überführen,

um damit das Entgeltniveau zu senken und die



Leistungsbedingungen nicht mehr mit dem

Betriebsrat vereinbaren zu müssen. An Maschi-

nen mit einem hohem Anteil von Prozesszeiten

(so genannten unbeeinflussbaren Zeiten) sei, so

argumentierten einige Arbeitgeber, an den

Arbeitsplätzen Leistungsentgelt gar nicht mög-

lich, da das Leistungsergebnis von den Beschäf-

tigten nicht beeinflusst werden könne. Um dieser

sachwidrigen Argumentation den Boden zu ent-

ziehen, haben die Tarifvertragsparteien aus-

drücklich festgelegt, dass an derartigen Maschi-

nen Leistungsentgelt vereinbart werden kann.

Gleiches gilt für Produktionsbereiche, deren

Ablauf rechnergesteuert ist (sogenannte

Betriebsdatenerfassungssysteme, ausgefeilte

elektronisch gestützte Fertigungssteuerungssys-

teme usw.). Für diese Fälle sprechen die Tarifver-

tragsparteien Empfehlungen aus, im Rahmen

des Prämienentgeltes den Unterfall der Nut-

zungsprämie zu vereinbaren.

• Im § 6 (5) ERTV ist ein Sonderfall behandelt:

„Soweit Beschäftigte aufgrund der Eigenart
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ihrer Beschäftigung nur im Zeitentgelt arbeiten

können und ihre Beschäftigung durch unmittel-

bare Abhängigkeit von Arbeit im Leistungsent-

gelt bestimmt ist, erhalten sie bei etwaig erhöh-

ter Leistung eine entsprechende Leistungszu-

lage. Weder die Zahl dieser Beschäftigten noch

ihre Leistungszulage gehen in die Berechnung

gem. § 7 ERTV ein. Der betroffene Personen-

kreis und die Höhe der Zulage sind im Einver-

nehmen mit dem Betriebsrat festzulegen.“ Hier

empfiehlt die IG Metall, diese Beschäftigten

nach Möglichkeit in ein Leistungsentgeltsystem

einzubeziehen. Ist dies nicht durchsetzbar, soll-

te wegen der erhöhten Leistung eine entspre-

chend höhere Leistungszulage vereinbart wer-

den, z.B. 15 Prozent Leistungszulage anstelle

der im Zeitentgelt üblichen Mindestdurch-

schnittszahl von 8 Prozent. 

Wichtig: Der Arbeitgeber kann den Personen-

kreis und die Höhe der Leistungszulage nicht

einseitig anordnen. Sie müssen zwischen

Betriebsrat und Arbeitgeber vereinbart werden.



Bei der Einführung des Entgelt-Rahmentarifvertra-

ges muss frühzeitig geklärt werden, in welchen

Bereichen bzw. Abteilungen welche Entgelt-

grundsätze angewendet werden sollen. Dazu ist

eine systematische Bestandsaufnahme der

Anwendung der alten Entlohnungsgrundsätze Zeit-

lohn/Gehalt, Akkord- und Prämienlohn erforder-

lich. Üblicherweise werden die Zeitlohn- und

Gehaltsbereiche in das Zeitentgelt überführt.

Akkord- und Prämienlohn sollten in das Prämien-

entgelt überführt werden. Bei der Überführung

von Zeitlohn empfiehlt es sich zu prüfen, ob ein-

zelne Zeitlohnbereiche in Prämienentgelt über-

führt werden können, in Ausnahmefällen auch 

in Zielentgelt. Bei der Überführung der Gehalts-

bereiche sollte die Möglichkeit der Anwendung

des Zielentgeltes erwogen werden.
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4. Einführung von ERa: Überführung von Entgeltgrundsätzen

ü

ü

ü

ü

Entlohnungsgrundsatz heute Entgeltgrundsatz morgen

Zeitlohn Zeitentgelt oder

Prämienentgelt 

Gehalt Zeitentgelt oder

Zielentgelt

Akkordlohn Prämienentgelt 

Prämienlohn Prämienentgelt

Für einzelne Abteilungen eines Betriebes sind die

bisherigen Entlohnungsgrundsätze und die zu-

künftigen Entgeltgrundsätze aufzulisten, ähnlich

wie in der folgenden Musteraufstellung (siehe

Seite 12).

Die Zuordnung der Entgeltgrundsätze regelt eine

Betriebsvereinbarung zwischen Arbeitgeber und

Betriebsrat. Dies ergibt sich aus § 6 (1) ERTV. Im

Streitfall entscheidet die tarifliche Schlichtungs-

stelle. Diese Betriebsvereinbarung sollte in jedem

Fall parallel zur Einführung des Entgelt-Rahmenta-

rifvertrages vereinbart werden. Bestehende Rege-

lungen sind dabei zu überführen. Abteilungsnamen

oder Kostenstellenänderungen sind ebenfalls zu

berücksichtigen.

Nur in einem einzigen Fall kann auf den Abschluss

dieser Betriebsvereinbarung verzichtet werden:

Wenn seit langem im Betrieb nur Zeitlohn bzw.
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Gehalt angewendet wurde und sich Betriebsrat

und Geschäftsleitung einig sind, dass anlässlich

der Einführung des ERa nicht in einigen Abteilun-

gen Leistungsentgelt eingeführt werden soll. Soll-

te dies zu einem späteren Zeitpunkt der Fall sein,

ist eine Vereinbarung gemäß § 6 (1) ERTV zu treffen.

Ein Formulierungsvorschlag für diese Betriebs-

vereinbarung findet sich im Anhang.

Die Überführung der bisherigen Entgeltgrundsätze

in die neuen Entgeltgrundsätze sollte sorgfältig

überlegt und diskutiert werden.

Abteilung Entlohnungsgrundsatz heute Entgeltgrundsatz morgen

Montage I Prämienlohn Prämienentgelt

Montage III Akkordlohn Prämienentgelt

Werkzeugbau Zeitlohn Zeitentgelt

Fräserei Zeitlohn Prämienentgelt

Versand Gehalt Zeitentgelt

Konstruktion Gehalt Zeitentgelt

…. …. ….



Hinweise

• Zeitlohn und Gehalt in das Zeitentgelt überführen

• Umgang mit der Leistungszulage prüfen, Empfehlung der 

IG Metall: einheitliche Leistungszulage für alle in Höhe von

mindestens 8 Prozent.

• Gab es bisher Betriebsvereinbarungen zur ungleichmäßigen

Verteilungen der Leistungszulage, muss geprüft werden, ob es

möglich ist, eine einheitliche Leistungszulage für alle zu ver-

einbaren. Ist dies nicht möglich, muss eine Betriebsvereinba-

rung zu Leistungszulagen abgeschlossen werden. Dies ist nur

im Einverständnis mit dem Betriebsrat möglich.

• Generell sollte geprüft werden, ob Teile des Zeitlohns ins Prä-

mienentgelt überführt werden sollen. Genauso könnte geprüft

werden, ob Teile des heutigen Gehaltes in das Zielentgelt

überführt werden.

Hier muss differenziert vorgegangen werden. 

• Grundsätzlich sollte Leistungslohn bzw. Leistungsentgelt ver-

teidigt werden. Auf keinen Fall von Akkord oder Prämie in das

Zeitentgelt wechseln. Es ist auch nicht empfehlenswert,

Akkord oder Prämie in Zielentgelt zu überführen

• Zeitlohn und Gehalt werden ins Zeitentgelt überführt – Prüfen,

ob Teile des Zeitlohns ins Prämienentgelt überführt werden

und Teile des Gehalts ins Zielentgelt.

(vgl. Ziff. 1, siehe oben)

Die Akkordvereinbarung muss in Prämienentgelt überführt wer-

den. Der Verdienstgrad wird mit dem sog. Faktor korrigiert. Es

muss darauf geachtet werden, dass sich das Verdienstniveau

nicht verschlechtert.
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Ausgangssituation

1. Im ganzen Betrieb gibt es bisher

nur Zeitlohn und Gehalt

2. Im Betrieb werden bisher drei

Entlohnungsgrundsätze ange-

wendet:

• Teile der Produktion, Leis- 

tungslohn (Akkord oder Prämie)

• Teile der Produktion Zeitlohn

• „Angestelltenbereich“: Gehalt

2. a) Zeitentgelt/Leistungszulage

2. b) Es existiert eine akzeptable

Akkordvereinbarung

Als Orientierung kann die folgende Übersicht 

herangezogen werden, die unterschiedliche Aus-

gangssituationen in den Betrieben beschreibt.
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2. c) Es existiert eine akzeptable 

Prämienlohnvereinbarung

2. d) Es existiert eine Akkord- oder

Prämienvereinbarung, die für

die Arbeitnehmer ungünstig ist.

2. e) Band- und Taktarbeit

2. f ) „Eingefrorene“ Akkord- oder

Prämienlohnsysteme

Auch hier gibt es zwei Handlungsmöglichkeiten:

Entweder wird diese Vereinbarung beibehalten, redaktionell

angepasst und die Verdienstgrade mit dem tariflich vorgeschrie-

benen Faktor korrigiert. 

Möglich ist es auch, die Prämienentgeltlinie neu zu fassen, wobei

darauf geachtet werden sollte, dass sich das Verdienstniveau

nicht zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ver-

schiebt.

Hier sollte versucht werden, diese Vereinbarungen in neue 

Betriebsvereinbarungen zum Prämienentgelt mit akzeptablen

Bedingungen zu überführen.

Bei Band- und Taktarbeit ist davon auszugehen, dass ständig

eine fest vorgeschriebene bzw. vereinbarte Leistung erbracht

wird. Es sollte versucht werden, für eine vereinbarte Standardlei-

stung eine Standardprämie zu entwickeln. 

In manchen Betrieben erhalten alle Beschäftigten im Akkord-

oder Prämienlohn einen festen Verdienstgrad. Auch hier sollte in

Erwägung gezogen werden, eine Standardprämie zu entwickeln. 
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Das monatliche Bruttoentgelt setzt sich verein-

facht aus drei Komponenten zusammen, dem

Grundentgelt, den variablen leistungsbezogenen

Zulagen und weiteren tariflichen Zulagen (vgl.

dazu die Entgeltsäule auf Seite 3).

Die variablen leistungsbezogenen Anteile sind im

Zeitentgelt die Leistungszulage, im Prämienentgelt

die jeweils erzielten Verdienstgrade und beim Ziel-

entgelt das über das Grundentgelt hinausgehende

Zielentgelt. Die Höhe und die Einzelheiten zu die-

sen leistungsbezogenen variablen Entgeltbestand-

teile sind im Tarifvertrag in den Entgeltgrundsätzen

jeweils geregelt.

Im Zeitentgelt betragen sie, vereinfacht betrachtet,

im Durchschnitt mindestens 8 Prozent. Im Prämien-

entgelt ergeben sich Verdienstgrade von ca. 120

Prozent (vgl. dazu die Beschreibung des soge-

nannten Faktors auf Seite 27 f ). Zum Zielentgelt

liegen bisher kaum Erfahrungen vor. 

Diese Sachverhalte sind in zwei Paragraphen 

geregelt:

• § 7 (5) ERTV sieht für das Zeitentgelt vor, dass

die Leistungszulagen jeweils für die Entgeltgrup-

pen 1 bis 4, die Entgeltgruppen 5 bis 8 und die

Entgeltgruppen 9 bis 11 mindestens 8 Prozent

des Grundentgeltes betragen. In jedem dieser

drei Bereiche muss im Durchschnitt mindestens

8 Prozent Leistungszulage gezahlt werden (vgl.

ausführlich dazu Seiten 19 – 22).

• Im Leistungsentgelt ist dieser Grundsatz im 

§ 6 (2) ERTV geregelt. Bei jeder Entgeltmethode

muss danach das leistungsabhängige variable

Entgelt jeweils im Durchschnitt mindestens 8

Prozent des Grundentgeltes betragen. 

Bei der Überführung vom Lohn- und Gehaltsrah-

mentarifvertrag zum Entgelt-Rahmentarifvertrag

sind folgende Überlegungen zu berücksichtigen: 

• Die Zeitlöhner erhielten gemäß des bisherigen

Lohn- und Gehaltsrahmentarifvertrages im

Durchschnitt 13 Prozent Leistungszulage. Da ins-

besondere die Grundentgelte der Zeitlöhner im

neuen Entgelt-Rahmentarifvertrag angehoben

werden, ergeben sich in den meisten Fällen auch

bei einer Leistungszulage von 8 Prozent (Leis-

tungszulage im ERa) insgesamt höhere Gesamt-

entgelte.

• Für Angestellte galt gemäß des bisherigen Lohn-

und Gehaltsrahmentarifvertrag eine Leistungs-

zulage von durchschnittlich 10 Prozent. Bei der

Umstellung der Gehaltsgruppen auf die Entgelt-

gruppen wurde dieser Sachverhalt berücksich-

tigt, so dass sich von der Entgelthöhe für die

meisten der Angestellten wenig ändert. Die

Höhe der alten Gehaltsgruppe einschließlich 

Leistungszulage wird in der Regel der Höhe der

neuen Entgeltgruppe einschließlich Leistungs-

zulage entsprechen. Sollte das neue Entgelt

niedriger sein, gilt die Besitzstandsregelung. 

• Für die bisherigen Akkord- und Prämienlöhner

gilt eine andere Regelung. In den meisten Betrie-

ben hat sich im Laufe der Jahre eine Entgelt-

struktur herausgebildet nach der bei gleichen

Lohngruppen die Verdienstchancen für Zeitlöh-

5. Zusammensetzung des Entgeltes



ner etwa bei 13 Prozent lagen, für Akkord- und

Prämienlöhner aber etwa bei 120 Prozent. Diese

Differenz stammt aus einer Zeit, in der der Leis-

tungsdruck im Akkord- und Prämienlohn wesent-

lich höher war, als im Zeitlohn und im Gehalt.

Dies hat sich wie zuvor beschrieben geändert.

Heute wird auch von den meisten Zeitlöhnern

durch indirekte Leistungsvorgaben ein erhöhtes

Arbeitspensum abverlangt. Eine derart große 

Differenz der Verdienste zwischen Zeitlöhnern

und Leistungslöhnern ist heute nicht mehr

gerechtfertigt. Die ursprüngliche Zielsetzung der

IG Metall war es, dass die Leistungslöhner und

Zeitlöhner nicht nur bei den Entgeltgruppen,

sondern auch bei der Höhe der leistungsbezoge-
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nen variablen Entgeltbestandteile gleich behan-

delt werden. Dieses Ziel konnte nicht ganz

erreicht werden, weil es den Kostenrahmen, der

bei den Verhandlungen des Entgelt-Rahmentarif-

vertrages bestand, gesprengt hätte. Deshalb

haben sich die Tarifvertragsparteien darauf geei-

nigt, für das Prämien- und Akkordentgelt für die

Umstellung auf ERa einen so genannten Faktor

zu vereinbaren. Trotz der Erhöhung des Grund-

entgeltes bewirkt der Faktor, dass der gesamte

Verdienst für die Leistungslöhner geringer

ansteigt. Dadurch werden Beschäftigte in Prä-

mienentgelt in der Regel rund 10 Prozent mehr

verdienen, als ihre Kollegen im Zeitentgelt, auch

wenn beide die selbe Entgeltgruppe haben.
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Entgeltrelation zwischen Zeitentgelt und Prämienentgelt

Vereinfachtes Beispiel mit folgenden Annahmen:
Lohngruppe 7 entspricht Entgeltgruppe 5 Grundstufe.
Leistungszulage: früher 13 %, jetzt 8 %
Prämienverdienstgrad: früher 120 %, jetzt 115 % (rechnerisch) von Entgeltgruppe 5 Grundstufe

Gestern: 
Lohn- und Gehalts-Rahmentarifvertrag

Morgen: 
Entgelt-Rahmentarifvertrag

Zeitlohn

Zeitlohn:

LG 7 :  
LZ (13 %) :  

Summe :

Prämienlohn:
LG 7                       :  
Prämie (20 %)        :

Summe    :
(120 % von LG 7)

Prämienlohn

1.916,00q
249,00q

2.165,00q

1.916,00q
383,00q

2.299,00q

Zeitentgelt

Zeitentgelt:

EG 5G : 
LZ (8 %) : 

Summe :

Prämienentgelt:
EG 5G : 
Prämie (20 %) : 

Zwischensumme :   
Faktor :   

Summe :

Prämienentgelt

2.096,00q
168,00q

2.264,00q

2.096,00q
419,00q

2.515,00q
0,956

2.404,00q

Faktor

2.299,00q

20 %

Lohngruppe 7

2.165,00q

13 %

Lohngruppe 7

2.264,00q

8 %

Entgeltgruppe 
5G

2.404,00q

15 %
(rechnerisch)

Entgeltgruppe 
5G
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elles und zahlenmäßig definiertes Arbeitspensum

verlangt, handelt es sich nicht um Planungs-

größen, sondern um Leistungsbestimmungs-

größen. In extremen Fällen versuchen Arbeitgeber

sogar, Beschäftigten im Zeitlohn, Vorgabezeiten

vorzugeben, die mit der Stoppuhr ermittelt wur-

den. Diese Zeitvorgaben wurden dann als allge-

meine Planungsgrößen deklariert. Dies ist nicht

zulässig und ein gravierender Verstoß gegen den

Entgelt-Rahmentarifvertrag. Sollte es hierzu im

Einzelfall Streit geben, kann der Betriebsrat

gemäß § 87 (1) 10 BetrVG die tarifliche Schlich-

tungsstelle anrufen. Wenn nachgewiesen werden

kann, dass der Tätigkeit Zeit- oder Mengenvorga-

ben zugrunde liegen, bestehen in der Schlich-

tungsstelle gute Chancen, für diese Tätigkeiten

Leistungsentgelt zu vereinbaren.

Der Nachteil des Zeitentgeltes liegt darin, dass

das Arbeitspensum, das Arbeitstempo oder die Ar-

beitsintensität vom Betriebsrat und Beschäftigten

nicht beeinflusst werden kann. Häufig versuchen

Arbeitgeber durch direkte oder indirekte Leis-

tungsvorgaben die Arbeitsintensität zu erhöhen.

Da im Zeitentgelt keine Mitbestimmungsrechte

des Betriebsrats über die Höhe der abverlangten

Leistung bestehen, ist Zeitentgelt in allen Fällen,

in denen eine überhöhte Arbeitsintensität zu

beobachten ist, nicht empfehlenswert.

Da es unrealistisch erschien, das Zeitentgelt gene-

rell abzuschaffen, enthält der neue Entgelt-Rah-

mentarifvertrag § 7 ERTV eine neue Bestimmung

zu den Reklamationsrechten unzumutbarer Leis-

tungsverdichtung: Dazu heißt es im § 7 (3) ERTV

Der Entgeltgrundsatz Zeitentgelt ist im § 7 ERTV

geregelt. In den meisten Fällen wechseln die bis-

her im Zeitlohn oder im Gehalt entlohnten

Beschäftigten in den Entgeltgrundsatz Zeitentgelt.

Bei zahlreichen Zeitlöhnern dürfte es sinnvoll sein,

sie in das Prämienentgelt zu überführen. Bei eini-

gen ehemaligen Gehaltsempfängern ist eine Über-

führung in das Zielentgelt denkbar.

Der Entgeltgrundsatz Zeitentgelt darf nur dann

vereinbart werden, wenn weder direkte noch indi-

rekte Leistungsbestimmungsgrößen vorgegeben

werden. Dies regelt § 7 (2) ERTV ausdrücklich: 

„Im Entgeltgrundsatz Zeitentgelt dürfen außer den

betrieblichen Arbeitsvorschriften und Planungs-

größen keine Leistungsbestimmungsgrößen als

Zeit- oder Mengenvorgabe der Tätigkeit zugrunde

gelegt werden.“ Sollten den Tätigkeiten der

Beschäftigten Leistungsbestimmungsgrößen als

Zeit- oder Mengenvorgaben zugrunde gelegt wer-

den, darf der Entgeltgrundsatz Zeitentgelt nicht

vereinbart werden, sondern es ist eine der Metho-

den im Leistungsentgelt auszuwählen, in der

Regel Prämienentgelt, in einigen Fällen auch Ziel-

entgelt.

Arbeitgeber versuchen häufig, diese Tarifbestim-

mung zu umgehen und stellen Leistungsvorgaben

als allgemeine Planungsgrößen dar. Das ent-

spricht nicht dem Tarifvertrag. Mit Arbeitsvor-

schriften und Planungsgrößen sind die allgemei-

nen Aufgabenstellungen gemeint, die es für jede

Tätigkeit gibt. Wird aber von einem Beschäftigten

hinsichtlich Zeit, Zeiteinhaltung, Terminen, Men-

gen, Stückzahlen, Nutzungsgraden usw. ein spezi-

6. Zeitentgelt
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„Für Beschäftigte darf es nicht zu einer unzumut-

baren Leistungsverdichtung kommen. Dieses ist

durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Erach-

ten die Beschäftigten die vorgesehenen Maßnah-

men als ungenügend, so haben sie ein Reklamati-

onsrecht. Zwischen Arbeitgeber und dem Betriebs-

rat sind über die notwendigen Maßnahmen mit

dem Willen der Einigung zu verhandeln. Kommt es

zu keiner Einigung, ist die Auswahl des Entgelt-

grundsatzes zu prüfen.“

Diese tarifliche Bestimmung bietet einige neue

Handlungsmöglichkeiten, um sich gegen unzu-

mutbare Leistungsverdichtung am Arbeitsplatz zu

wehren. Der Betriebsrat oder die Beschäftigten

können eine unzumutbare Leistungsverdichtung

am Arbeitsplatz reklamieren und darauf drängen,

dass sie abgestellt wird, beispielsweise durch die

Einstellung von neuem Personal in der Abteilung

oder einer Änderung der Arbeitsverteilung. Auf

Antrag des Betriebsrates oder der Beschäftigten

müssen der Arbeitgeber und der Betriebsrat zu

diesem Sachverhalt Verhandlungen führen, und

zwar mit dem Willen zur Einigung. Der Betriebsrat

kann hier in Absprache mit dem Beschäftigten

konkrete Vorschläge unterbreiten. Er kann aller-

dings den Arbeitgeber nicht zu den vorgeschla-

genen Maßnahmen zwingen. Kommt es hier zu

keiner Einigung, sieht der Tarifvertrag im Rahmen

des Entgeltgrundsatzes Zeitentgelt keine weiteren

Regelungen vor. Der Betriebsrat hat die Möglich-

keit für diesen Bereich anstelle von Zeitentgelt 

Leistungsentgelt zu fordern – entweder in Form

des Prämienentgeltes oder des Zielentgeltes. Dar-

auf wird in den folgenden Kapiteln eingegangen.

Leistungszulagen
Im Zeitentgelt sind zusätzlich zum Grundentgelt

Leistungszulagen zu zahlen. Sie müssen im Durch-

schnitt mindestens 8 Prozent des Grundentgeltes

betragen. Ausgenommen sind Beschäftigte mit

einer Betriebszugehörigkeit von weniger als 6

Monaten. Für die Verteilung der Leistungszulage

sieht der ERTV unterschiedlich Möglichkeiten vor.

• Der Regelfall sollte die gleichmäßige Verteilung

der Leistungszulage sein, um möglichst allen

Beschäftigten ein erhöhtes Entgelt zu sichern.

Alle Beschäftigten im Zeitentgelt erhalten ein-

heitlich eine gleich hohe Leistungszulage von

beispielsweise 8 Prozent. Es ist auch möglich,

einheitlich für alle eine höhere Leistungszulage

zu verhandeln. 

Diese Regelung der gleichmäßigen Verteilung ist

aus folgenden Gründen zu empfehlen:

• Sie ist abrechnungstechnisch die einfachste

Regelung.

• Es gibt keinen Streit und keine Verhandlungen

über die Höhe der Leistungszulage, wie dies bei

einer ungleichmäßigen Verteilung der Leistungs-

zulage der Fall ist. Einige Unternehmen haben im

Rahmen des Lohn- und Gehaltsrahmentarifvertra-

ges aufwendige Systeme zur ungleichmäßigen

Verteilung der Leistungszulagen mit komplizier-

ten Punktesystemen praktiziert. Diese erwecken

den Anschein einer gerechten Verteilung der Leis-

tungszulage. Dies wird jedoch niemals erreicht.

Vorgesetzte, Beschäftigte und Betriebsrat können
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geltgruppen 9 – 11. Der Ausnahmefall kann nicht

gegen den Willen des Betriebsrates eingeführt

werden. In § 7(6) ERTV heißt es: „Die Leistungs-

zulage wird im Einverständnis mit dem Betriebs-

rat festgelegt.“

Der Betriebsrat sollte die bestehende Praxis und

die bestehende Systematik der Entgeltabrechnun-

gen überprüfen und bei der Vereinbarung der Ent-

geltabrechnungen auf der Grundlage des neuen

Entgelt-Rahmentarifvertrages versuchen, dass für

jeden einzelnen Beschäftigten die Leistungszulage

in absoluten Euro-Beträgen und als Prozentsatz

seiner Entgeltgruppe/Zusatzstufe ausgewiesen

wird. 

Geht die Initiative vom Arbeitgeber aus und besteht

er auf eine ungleichmäßige Verteilung der Leis-

tungszulage, kann diese, wie zuvor erwähnt, nur

im Einverständnis mit dem Betriebsrat eingeführt

werden.

Wird eine ungleichmäßige Verteilung eingeführt,

ist dazu eine Betriebsvereinbarung abzuschlie-

ßen, in der Reklamationsrechte der Beschäftigten

über die Höhe der Leistungszulage zu regeln sind.

Weiterhin muss ein betriebliches Reklamations-

verfahren geregelt werden. Kommt es nicht zu

einer Einigung, so sind vor Anrufung der tarifli-

chen Schlichtungsstelle die Tarifvertragsparteien

hinzuzuziehen. 

unterschiedlicher Meinung über das Leistungs-

verhalten einzelner Arbeitnehmer sein. Hier sind

große Ermessensspielräume und verschiedene

Sichtweisen üblich, so dass gegensätzliche Auf-

fassungen vorprogrammiert sind. Ein Teil der

Beschäftigten wird dann immer benachteiligt 

sein oder sich benachteiligt fühlen.

• Für eine einvernehmliche und solidarische

Zusammenarbeit hat sich in der Praxis die ein-

heitliche Leistungszulage bewährt. 

Von der Praxis einer gleichmäßigen Verteilung 

der Leistungszulage sollte aus Sicht der IG Metall

nicht abgewichen werden, oder nur in sehr be-

gründeten Ausnahmefällen. Dann sollte sich der

Betriebsrat mit der örtlichen IG Metall und den

Beschäftigten intensiv beraten. Der Betriebsrat

sollte auf keinen Fall von sich aus die Initiative

ergreifen, um eine ungleichmäßige Verteilung der

Leistungszulage zu vereinbaren.

• Sollte keine gleichmäßige Verteilung der Leis-

tungszulage durchgesetzt werden können, so ist

eine Betriebsvereinbarung zur ungleichmäßigen

Verteilung der Leistungszulage (z.B. mit einem

Beurteilungsverfahren) abzuschließen. In dieser

Betriebsvereinbarung müssen die Reklamations-

rechte der Beschäftigten geregelt werden. Im

Fall einer ungleichmäßigen Verteilung erhalten

die Beschäftigten im Zeitentgelt unterschiedlich

hohe Leistungszulagen. Der Durchschnitt der

Leistungszulagen muss mindestens 8 Prozent

betragen und zwar jeweils für die Entgeltgrup-

pen 1 – 4, die Entgeltgruppen 5 – 8 und die Ent-
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Leistungszulage: 
Mindestens 8 Prozent Leistungszulage
in jedem Entgeltgruppenbündel
Bei einer ungleichmäßigen Verteilung der Leis-

tungszulage ist sicherzustellen, dass nicht einige

Beschäftigtengruppen hohe Leistungszulagen

bekommen und andere extrem niedrigere. Deswe-

gen wird empfohlen, einen Höchst- und einen Min-

destsatz für Leistungszulagen in der Betriebsver-

einbarung aufzunehmen: etwa mindestens 4 Pro-

zent, maximal jedoch 16 Prozent. Es ist eine

Schutzbestimmung im Tarifvertrag aufgenommen

worden, weil in der Vergangenheit bei den Ange-

stellten zu beobachten war, dass Beschäftigte in

den oberen Gehaltsgruppen überdurchschnittlich

hohe Leistungszulagen und in den unteren

Gehaltsgruppen sehr niedrigere Leistungszulagen

bekamen. Die IG Metall strebte ursprünglich an,

dass der Durchschnitt der Leistungszulage in jeder

Entgeltgruppe mindestens 8 Prozent betragen

muss. Dies konnte nicht durchgesetzt werden. Die

Tarifvertragsparteien haben sich auf drei Bereiche

(„Bündel“) verständigt. Die Leistungszulage muss

bei einer ungleichmäßigen Verteilung daher min-

destens 8 Prozent jeweils in den Bereichen

• der Entgeltgruppen 1 – 4

• Entgeltgruppen 5 – 8

• Entgeltgruppen 9 – 11

betragen.

Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat regelmäßig

nachzuweisen, dass für die drei Entgeltgruppen-

„Bündel“ im Durchschnitt mindestens 8 Prozent

Leistungszulage gewährt werden. Ist dies nicht

der Fall, muss umgehend die Leistungszulage für

alle oder einzelne Beschäftigte erhöht werden. Es

empfiehlt sich, dass der Betriebsrat dies in regel-

mäßigen Abständen kontrolliert, z.B. einmal pro

Quartal. Hier ist es empfehlenswert, feste Termine

mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren. 

Die ungleichmäßige Verteilung der Leistungszu-

lagen kann aufgrund einer pauschalen Beurteilung

des Vorgesetzten vorgenommen werden. Sie kann

aber auch durch ein Punktesystem anhand von

mehreren Kriterien erfolgen. Es sollten nicht mehr

als vier Kriterien vereinbart und das Verfahren

möglichst einfach gehalten werden. Manche Un-

ternehmensberater versuchen den Unternehmen

komplexe Punktsysteme teilweise mit komplizier-

ten Formeln anzudienen. Dieses führt nur schein-

bar zu einer „gerechten“ Leistungsbeurteilung, 

die zudem aufwendig ist. Letztlich verdient über-

wiegend der Unternehmensberater an diesen 

komplexen Systemen.

Für den Fall einer ungleichmäßigen Verteilung der

Leistungszulage sind im Anhang Formulierungs-

vorschläge für eine Betriebsvereinbarung aufge-

führt.

Anpassung bestehender 
Leistungszulagen
Aufgrund des bisherigen Lohn- und Gehaltsrah-

mentarifvertrages bestehen in einigen Betrieben

zwei getrennte Betriebsvereinbarungen für die

Verteilung der Leistungszulage im Zeitlohn und im

Gehaltsbereich. Diese Betriebsvereinbarungen

müssen an den neuen Entgelt-Rahmentarifvertrag

angepasst werden. In den Betrieben, in denen
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eine Regelung bestand, die für alle Zeitlöhner 13

Prozent und für alle Angestellten 10 Prozent vor-

sah, besteht die Notwendigkeit diese Betriebsver-

einbarung redaktionell anzupassen. Dazu enthält

der Überleitungstarifvertrag im § 4 (3) ÜTV eine

Regelung: „Bestehende betriebliche Vereinbarun-

gen zur Verteilung der Leistungszulage sind den

Bestimmungen des § 7 ERTV anzupassen. Die 

Leistungszulage ist entsprechend § 7(5) ERTV neu

festzulegen.“ Hier sollte der Betriebsrat im jewei-

ligen Fall in Zusammenarbeit mit der örtlichen 

IG Metall einen Vorschlag für eine gleichmäßige

Verteilung der Leistungszulage erarbeiten. Gab es

in der Vergangenheit zwei Betriebsvereinbarungen

– eine für die Zeitlöhner und eine für die Ange-

stellten – so sind diese zusammenzufassen. Der

Betriebsrat sollte in diesem Falle eine einheitliche

Verteilung anstreben anstatt eine komplizierte Be-

triebsvereinbarung über die Verteilung der Leis-

tungszulage abzuschließen. Sollte eine einheit-

lichen Leistungszulage nicht umgesetzt werden

können, müssen die bisherigen getrennten

Betriebsvereinbarungen für Zeitlöhner und

Gehaltsempfänger zu einer Betriebsvereinbarung

zusammengefasst werden (vgl. auch dazu die For-

mulierungsvorschläge im Anhang).
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Die Bedeutung des Akkordsystems hat in allen

Tarifgebieten in den letzten Jahren schrittweise

abgenommen. Immer weniger Beschäftigte wer-

den nach den Prinzipien des Akkordlohns ent-

lohnt. Neue Entlohnungssysteme wie der Prämien-

lohn sind in vielen Bereichen an die Stelle des

Akkordlohns getreten. Auch in der Metall- und

Elektroindustrie Sachsen-Anhalt wird im Lei-

stungslohnbereich überwiegend mit Prämienent-

lohnung gearbeitet. In einigen Betrieben funktio-

nierte das Prinzip des Akkordlohns nach den ver-

einbarten tarif-lichen Regelungen auch zur Zufrie-

denheit aller Beteiligten. In anderen Betrieben

wurden die Akkordbedingungen schrittweise „ver-

wässert“. Es wurden keine aktuellen Vorgabezei-

ten mehr ermittelt oder es wurde ausschließlich

mit Schätzzeiten gearbeitet. Zum Teil wurden die

Verdienstgrade der Akkordarbeiter „eingefroren“,

d.h. alle Beschäftigten im Betrieb bekamen bei-

spielsweise einen einheitlichen Prozentsatz der

jeweiligen Lohngruppe bezahlt. Ein systematischer

Vergleich und eine Abrechnung mit den erbrachten

und erarbeiteten Vorgabezeiten erfolgte nicht

mehr. In etlichen Bereichen haben die Unterneh-

mer versucht, aus dem Akkordlohn in den Zeitlohn

zu wechseln, um dadurch zum einen ein niedrige-

res Entgeltniveau zu erreichen und zum anderen

die Mitbestimmung der Betriebsräte über die

abverlangte Leis-tung zu umgehen. 

Nach der Wiedervereinigung wurden die Akkord-

bestimmungen aus den westdeutschen Tarifgebie-

ten auf die ostdeutschen Tarifgebiete in die tarif-

lichen Bestimmungen übernommen. Eine Übertra-

gung der in Westdeutschland üblichen Verdienst-

grade von 135 Prozent bis 140 Prozent im Akkord

wurde allerdings nicht realisiert. In Ostdeutsch-

land liegen die Verdienstgrade üblicher Weise bei

120 Prozent, zum Teil bei 125 Prozent. 

Neue Entlohnungssysteme wie der Prämienlohn

sind in vielen Bereichen an die Stelle des Akkord-

lohns getreten. Da die Bedeutung des Akkordlohns

in den letzten Jahren schrittweise abgenommen

hat, sehen die neuen Regelungen im ERTV für

Sachsen-Anhalt den Akkord als Entlohnungsme-

thode nicht mehr vor. Das Prämienentgelt ist eine

von zwei Entgeltmethoden, deren Vereinbarung im

Entgeltgrundsatz Leistungsentgelt möglich ist. Zum

Akkordentgelt bestehen einige prinzipielle Gemein-

samkeiten, aber in den entscheidenden Fragen

auch große Unterschiede. Mit dem ERTV müssen

bestehende Akkordsysteme in Prämiensysteme

umgewandelt werden. Bei der Neueinführung von

Leistungsentgelt muss grundsätzlich Prämienent-

gelt oder Zielentgelt vereinbart werden. 

Im Rahmen des Leistungsentgeltes wird Prämien-

entgelt die am meisten praktizierte Entlohnungs-

methode sein.

Im Entgelt-Rahmentarifvertrag ist das Prämienent-

gelt in mehreren Paragraphen geregelt.

• § 6 ERTV : Allgemeine Entgeltbestimmungen

• § 8 ERTV: Prämienentgelt: Dieser ist der wichtig-

ste und zentrale Paragraph für die Regelung des

Prämienentgeltes

• § 9 ERTV: Sachleistungskennzahlen und Zeitfak-

toren in Prämienentgelt 

7. Prämienentgelt



Entgeltgrundsätze und -methoden 

24

• § 10 ERTV: Reklamationen im Prämienentgelt

• § 4 des Überleitungstarifvertrages: Hier sind

Regelungen aufgenommen, wie bestehende

Betriebsvereinbarungen des Akkord- und Prä-

mienlohnes an die neuen Bestimmungen des

Prämienentgeltes anzupassen sind. 

• Bis auf wenige Änderungen wurden die Bestim-

mungen zum Prämienlohn aus dem bisherigen

Lohn- und Gehaltsrahmentarifvertrag übernom-

men und lediglich redaktionell angepasst (Ver-

wendung des Begriffes Prämienentgelt statt 

Prämienlohn usw.). 

Was kennzeichnet das Prämienentgelt? 

• Im Prämienentgelt wird grundsätzlich eine Prä-

mienentgeltlinie mit einem so genannten Prä-

mienendpunkt vereinbart. Das heißt, die Ver-

dienstmöglichkeiten und Leistungsanforderun-

gen sind nach oben begrenzt.

• Die so genannte Prämienentgeltlinie, die das

Verhältnis von Entgelt und Leistung bestimmt,

kann frei vereinbart werden. Im Prämienentgelt

können in einer Betriebsvereinbarung unter-

schiedliche Verläufe der Prämienentgeltlinien

vereinbart werden, z.B. unterproportional, über-

proportional oder kurvenförmig. 

• Im Prämienentgelt können Einflussgrößen ver-

einbart werden, wie z.B. Vorgabezeiten, Sollzei-

ten, Stückzahlen, Nutzungsgrade, Qualitätsvor-

gaben usw.

• Da im Prämienentgelt unterschiedliche Einfluss-

größen gewählt werden, wird von Sachleistungs-

kennzahlen und Zeitfaktoren gesprochen. Bei-

spiel: Bei einer Einflussgröße Stückzahl könnte

die jeweilige Sachleistungskennzahl für den Prä-

mienendpunkt 700 Stück pro Schicht lauten. Bei

der Einflussgröße Zeitfaktor kann die Sachleis-

tungskennzahl für den Prämienendpunkt bei-

spielsweise lauten: „Durchschnittlich 72 Minuten

pro Stunde = 120 Prozent Leistung“. Bei einer Ein-

flussgröße Nutzungsgrad könnte die Sachlei-

stungskennzahl für den Prämienendpunkt bei-

spielsweise 80 Prozent Nutzungsgrad betragen.

Es wird empfohlen Prämienentgeltsysteme mit

einer Einflussgröße zu vereinbaren, da dies in

der Praxis am einfachsten zu handhaben ist. 

Der ERTV lässt maximal drei Einflussgrößen zu

(§ 8 (1) ERTV). Die Einflussgrößen müssen mess-

bar und/oder zählbar sein, wie z.B. Zeit, Menge,

Qualität usw. Nur mit Zustimmung der Tarifver-

tragsparteien können sachbezogene Bestim-

mungsgrößen mit subjektiven Beurteilungskrite-

rien kombiniert werden. Die IG Metall rät davon

ab, da die Berechnung zu aufwendig wird und

durch subjektive Beurteilungen Ungerechtigkei-

ten entstehen können.

• Da im Prämienentgelt die Prämienausgangsleis-

tung (diese wird mit dem Prämienausgangsent-

gelt abgegolten) und Prämienendleistung sowie

das Prämien-End-Entgelt (Prämienendpunkt) in

einer Betriebsvereinbarung zu regeln sind, hat

der Betriebsrat größere Mitbestimmungsrechte

über die Höhe der abverlangten Leistung als im

früheren Akkordlohn, bei dem die Vorgabezeiten

vom Arbeitgeber vorgegeben wurden. Im Prämien-

entgelt haben die Arbeitnehmer und/oder der

Betriebsrat ein Reklamationsrecht für die Sach-

leistungskennzahlen und Zeitfaktoren. 
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• Für das Prämienentgelt ist im § 8 (2) c) der

Grundsatz vereinbart, dass die obere Sach-

leistungskennzahl so festzusetzen ist, dass der

Prämienendpunkt erreichbar ist. Diese Bestim-

mung soll gegen erhöhten Leistungsdruck 

schützen.

• Darüber hinaus ist anders als bisher im § 6 (2)

ERTV vereinbart, dass im Prämienentgelt im

Durchschnitt Verdienstgrade von mindestens 

8 Prozent erreicht werden müssen.

• Die Begriffe und Zusammenhänge beim Prämien-

entgelt sind im Entgelt-Leistungsdiagramm

noch einmal verdeutlicht. 

Prämienentgelt

Prämien-End-
Entgelt (...%)

Mindestprämie
108 %

Prämien-
Ausgangs-
Entgelt 

Prämien-
Ausgangs-
Leistung

Prämien-
End-
Leistung

Sachleistungskennzahl/ 
Prämienbezugsgröße

Entgelt-Leistungsdiagramm beim Prämienentgelt

Es sind auch unterschiedliche Formen der Prämien-

entgeltlinie möglich. Ein Beispiel ist in der Abbil-

dung dargestellt. Im Einzelfall müssen die Details

sorgfältig verhandelt werden. Dabei ist zu berück-

sichtigen, dass im Zuge der Einführung des Entgelt-

Rahmentarifvertrages bei der Anpassung bestehen-

der Akkord- und Prämienlohnvereinbarungen mit

dem Faktor von 0,956 gearbeitet wird (§ 4 (2) ÜTV).

Siehe dazu ausführlicher Seite 29. Beim Prämie-

nentgelt ist es von entscheidender Bedeutung, wie

hoch das Leistungsniveau der Sachleistungskenn-

zahl und des Zeitfaktors ist und wie sie ermittelt

werden. Gemäß § 8 (2) c) ERTV ist die obere Sach-

leistungskennzahl und/oder der Zeitfaktor so fest-



zulegen, dass der Prämienpunkt erreichbar ist. Auf

der Grundlage dieser Bezugsleis-tung sind die

Sachleistungskennzahlen und Zeitfaktoren gemäß

§ 9 ERTV zu ermitteln und vorzugeben. Im § 9 ERTV

sind die Regelungen für das Prämienentgelt verein-

bart. Stichworte sind hierzu: 

• Die Daten sind methodisch auf der Grundlage

der tariflichen Bestimmungen zu ermitteln und

vorzugeben. 

• Die Daten müssen unter repräsentativen Bedin-

gungen ermittelt werden, sie müssen rekonstru-

ierbar sein und eine eindeutige Tendenz aufwei-

sen.

• Die Methoden zur Ermittlung von Sachleistungs-

kennzahlen und Zeitfaktoren sind mit dem

Betriebsrat zu vereinbaren. Im Streitfall ent-

scheidet hier die tarifliche Schlichtungsstelle

gemäß § 28 GMTV. 

Folgende Datenermittlungsmethoden werden von

der IG Metall für das Prämienentgelt empfohlen: 

• Messen von Ist-Zeiten (ohne Leistungsgradbeur-

teilung)

• Rechnen von technisch bedingten Zeiten

• Planzeiten (Zusammensetzen und Interpolieren)

Sollen Methoden vorbestimmter Zeiten (MTM-

Systeme usw.) eingeführt werden, geht das nur mit

Zustimmung der Tarifvertragsparteien.

Je nach der vereinbarten Bezugsgröße können auch

andere Methoden der Datenermittlung vereinbart

werden, so z.B. für Nutzungsprämien, die Maschi-

nendatenerfassung mit MDE-Systemen oder soge-

nannten Nutzungsterminals.

Die teilweise komplizierten Regelungen zur Daten-

ermittlung (Ermittlung der Sachleistungskennzah-

len und Zeitfaktoren) sowie zu den Besonderheiten

der verschiedenen Prämienentgeltsysteme sind

ausführlich im Handbuch Tarifarbeit im Betrieb

„Arbeit-Entgelt-Leistung“ beschrieben.

Im Entgelt-Rahmentarifvertrag sind weitere wichtige

Rahmenbedingungen für Prämienentgeltsysteme

vereinbart:

• Entgeltfortzahlung ohne Minderung bei Störun-

gen und Wartezeiten (§ 8 (11) ERTV) 

• Regelung zur Änderung von Sachleistungskenn-

zahlen und Zeitfaktoren (§ 9 (5) ERTV) 

• Regelung zur Reklamation von Sachleistungs-

kennzahl bzw. des Zeitfaktors (§ 10 ERTV) 

• Gruppenarbeit ist mit dem Betriebsrat schriftlich

und einvernehmlich zu regeln (§ 8 (4) ERTV)

• Regelungen zur Band- und Taktarbeit (§ 8 (5)

ERTV) 

• Zusammensetzung des Zeitfaktors einschließlich

5 Prozent persönliche Verteilzeit und ggfs. einer

Erholungszeit (§ 8 (7) c) ERTV) 

• Regelung zur Abrechnung von Prämienscheinen

(§ 8 (9) ERTV) 

In dieser Konzeption des Prämienentgeltes wird

davon ausgegangen, dass die Datenermittlung

durch Messen von Ist-Zeiten ohne Leistungsgrad-

beurteilungen erfolgt. Auf dieser Grundlage wer-

den anschließend zwischen Arbeitgeber und

Betriebsrat Soll-Zeiten vereinbart.

Sollen bisherige Zeitfaktoren (Vorgabezeiten) aus

dem Akkord- oder Prämienlohn übernommen wer-

den, sind diese mit dem Faktor 0,956 zu multiplizie-

ren. Denn diese Vorgabezeiten wurden in der Regel

mit einer Leistungsgradbeurteilung korrigiert.

Entgeltgrundsätze und -methoden 
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Überleitung zum Prämienentgelt
Bei der Anwendung des Prämienentgeltes im Rah-

men des Entgelt-Rahmentarifvertrages sind drei

Fallkonstellationen zu unterscheiden:

1. Im Betrieb besteht bereits seit einiger Zeit eine

Prämienlohnvereinbarung, die redaktionell an-

zupassen ist.

2. Im Betrieb wurde bisher Akkordlohn praktiziert.

Geschäftsleitung und Betriebsrat müssen dann

das Akkordlohnsystem in das Prämienentgelt

überführen.

3. Neueinführung des Prämienentgeltes beispiels-

weise in Betrieben oder Abteilungen, in denen

bisher Zeitlohn bzw. Zeitentgelt angewendet

wurde.

Dazu existieren im Überleitungstarifvertrag Rege-

lungen:

• Redaktionelle Anpassung der Betriebsverein-

barungen

Dies ist im § 4 (1) ÜTV geregelt: „Die Tarifver-

tragsparteien gehen davon aus, dass bestehen-

de betriebliche Vereinbarungen zum Leistungs-

entgelt bei der Einführung des ERTV grundsätz-

lich bestehen bleiben. Sie sind soweit notwendig

an den ERTV anzupassen (z. B. redaktionell im

Geltungsbereich oder materiell gem. § 7 Ziff. (5)

ERTV).“ 

• Anwendung des Faktors

„Werden bestehende Regelungen zum Leistungs-

entgelt nach Einführung des ERTV weiter ange-

wandt, so ist der erzielte Verdienstgrad durch

Mulitplikation mit dem Faktor 0,956 zur korrigie-

ren.“ Beispielrechnung hierzu s. S. 17. 

Die Anwendung des Faktors ergibt sich aus der Ver-

einbarung zur kostenneutralen Umstellung von

Akkord- und Prämienlohn auf Prämienentgelt. Weil

die Grundentgelte der Beschäftigten in den Entgelt-

gruppen 1 – 7 deutlich angehoben wurden und die

Verdienstgrade von 120 Prozent und mehr auf Basis

der erhöhten Grundentgelte unrealistisch waren,

haben die Tarifvertragsparteien einen sogenannten

Faktor vereinbart. Die erreichten Verdienstgrade der

jeweiligen Prämienbeschäftigten werden mit diesem

Faktor multipliziert, so dass sich in der Regel eine

leichte Erhöhung ergibt. 

Bei der redaktionellen Anpassung der bestehen-

den Betriebsvereinbarungen zum Prämienentgelt

sollte auf folgende Aspekte geachtet werden:

• Umstellung des Wortes „Akkord- bzw. Prämien-

lohn“ auf „Prämienentgelt“

• Umstellung von Verweisen auf den Tarifvertrag

im Hinblick auf den aktuellen Entgelt-Rahmen-

tarifvertrag.

• Aktualisierung von Firmennamen, Abteilungs-

bezeichnungen, Kostenstellen usw..

Der Umgang mit bestehenden Betriebsvereinba-

rungen zum Prämienlohn sollte vom Betriebsrat

sorgfältig überlegt werden. Sind die bestehenden

Regelungen zum Prämienlohn akzeptabel, sollte

nur eine redaktionelle Anpassung sowie die

Anwendung des Faktors vereinbart werden. Falls

der Arbeitgeber mit der bestehenden Betriebsver-

einbarung unzufrieden ist, der Betriebsrat sie aber

beibehalten möchte, kann aus Anlass der Ein-

führung des Entgelt-Rahmentarifvertrages eine

Änderung der Betriebsvereinbarung nicht erzwun-

gen werden. Dies geht nur auf freiwilliger Basis,



wenn zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber Ein-

vernehmen darüber besteht. 

Beim Abschluss von neuen Betriebsvereinbarungen

zum Prämienentgelt sollte sich der Betriebsrat

intensiv mit der örtlichen IG Metall beraten.

Bestehende Betriebsvereinbarungen zu Akkord oder

zur Prämie können von beiden Seiten unter Einhal-

tung der bestehenden Kündigungsfristen gekündigt

werden. Im Falle der Kündigung entfalten beide

Betriebsvereinbarungen Nachwirkung. Über den

Abschluss einer neuen Betriebsvereinbarung zum

Prämienentgelt müssen Arbeitgeber und Betriebsrat

auf der Grundlage des § 87 BetrVG verhandeln.

Kommt keine Einigung zustande, entscheidet die

tarifliche Schlichtungsstelle gemäß § 28 GMTV.

Vor Beginn der Verhandlungen sollte der

Betriebsrat einen detaillierten Entwurf für eine

Betriebsvereinbarung zum Prämienentgelt zusam-

men mit der örtlichen IG Metall erarbeiten und

diese dem Arbeitgeber vor Beginn der Verhand-

lungen vorlegen. Legt der Arbeitgeber eine

Betriebsvereinbarung vor, hat der Betriebsrat

diese sorgfältig zu prüfen und zu entscheiden, ob

er Änderungsvorschläge macht oder einen kom-

pletten eigenen Entwurf erstellt. Für die Vereinba-

rung neuer Prämienentgeltvereinbarungen sind

im Anhang Formulierungsvorschläge aufgeführt

(vgl. Seite 45 ff ).
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100 %
Bezugsleistung

Die Bezugsleistung
entspricht der 
Vorgabezeit. 
Vorgabezeiten 
werden in der 
Praxis unterboten.

Akkordlohn

100 %

120 %

120 %

Standardleistung

Die Standardleis-
tung entspricht
der Soll-Zeit. 
Soll-Zeiten werden 
in der Praxis
eingehalten

Standardentgelt
120 %

Die Prinzipien von Akkordentgelt und Standardentgelt im Vergleich

Im ERTV ist Standardentgelt als Unterfall des Prä-

mienentgelts nicht vorgesehen. Dennoch kann die

Vereinbarung einer Standardprämie in einigen Fäl-

len sinnvoll sein. Die Konzeption des Standardent-

geltes bricht mit dem Prinzip des Entgeltanreizes,

wie er klassisch im Akkordlohn oder bei variablen

Prämiensystemen üblich ist. Es wird keine Vorga-

bezeit vorgegeben, deren Unterschreitung mit

einem Mehrverdienst honoriert wird. Stattdessen

wird eine feste Standardleistung vereinbart, für
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Zeitgrad 113 % 115 % 120 % 125 % 130 %

Verdienstgrad 108 % 110 % 115 % 120 % 124 %

Warum gibt es den Faktor 0,956 ?

Bei der Umstellung von bisherigen Akkord- oder Prämienregelungen auf das Prämienentgelt gemäß

ERa wird mit dem Faktor 0,956 gearbeitet. Dies hat folgenden Grund: Durch die Umstellung auf den

ERa wurden die Grundentgelte deutlich erhöht. Im Zeitlohn und bei den Angestellten wurde die 

Leistungszulage reduziert. Deshalb wurde eine vergleichbare Regelung bei den Leistungslöhnern

vereinbart. Bleibt es im Prämienentgelt bei den bisherigen Zeitgraden (z. B. 120 Prozent), werden

diese mit dem Faktor 0,956 multipliziert, so dass sich rechnerisch ein effektiver Verdienstgrad von

ca. 115 Prozent ergibt. Unterm Strich ergeben sich für Leistungslöhner dennoch Erhöhungen der

tariflichen Entgelte.

Akkordlohnbeschäftigte heute Prämienentgeltbeschäftigte morgen 

Lohngruppe 4 1.698,00 € Entgeltgruppe 3 Grundstufe 1.847,00 €

Verdienstgrad 120 % 339,60 € Verdienstgrad 120 % 369,40 €

Grundentgelt 1.698,00 € Grundentgelt 1.847,00 €

+ Akkordverdienst 339,60 € + Prämienverdienst 369,40 €

= Zwischensumme 2.216,40 €

x Faktor 0,956

= Summe 2.037,60 € = Summe 2.118,88 €

Prämienlohnbeschäftigte heute Prämienentgeltbeschäftigte morgen

Lohngruppe 7 1.916,00 € Entgeltgruppe 5 Grundstufe 2.096,00 €

Verdienstgrad 120 % 383,20 € Verdienstgrad 120 % 419,20 €

Grundentgelt 1.916,00 € Grundentgelt 2.096,00 €

+ Akkordverdienst 383,20 € + Prämienverdienst 419,20 €

= Zwischensumme 2.515,20 €

x Faktor 0,956

= Summe 2.299,20 € = Summe 2.404,53 €

Durch den Faktor ergibt sich folgende rechnerische Umstellung der Zeitgrade im Prämienentgelt

auf Verdienstgrade:



• Bei Band- oder Taktarbeit ist es für die Beschäftig-

ten nahezu unmöglich, ihre Leistung zu beeinflus-

sen, da an einer Montagelinie durch die Austak-

tung für alle Beschäftigten ein festes Leistungs-

pensum vorgegeben ist. Diese Leistungsabstim-

mung ist in einer Betriebsvereinbarung gemäß § 8

(5) ERTV zu regeln. Für die sich daraus ergebene

feste Leistung (Standardleistung) kann der

Betriebsrat versuchen, ein festes Standardentgelt

zu vereinbaren. Die Standardprämie ist insbeson-

dere für Band- und Taktarbeit die maßgeschnei-

derte Entgeltmethode. Sie wird von der IG Metall

in diesem Falle empfohlen.

• Bei der Arbeit im Produktionsbereich an Maschi-

nen und Anlagen mit einem hohen Anteil von

Prozesszeiten, bei der ebenfalls nur ein bestimm-

ter Teil der Leistung vom einzelnen Beschäftigten

beeinflusst werden kann, empfiehlt sich eben-

falls die Vereinbarung der Standardprämie 

• Die Höhe des Standardentgeltes muss im Durch-

schnitt mindestens 8 Prozent betragen. In der

Regel dürfte es höher liegen. Orientierungspunk-

te sind die bisherigen Effektivverdienste des

Akkord- oder Prämienlohnes unter Berücksichti-

gung des Faktors. Je nach Konstellation sollte

ein Standardentgelt von 115 Prozent bis 120 Pro-

zent der jeweiligen Entgeltgruppe vereinbart

werden.

deren Einhaltung ein festes Standardentgelt

gezahlt wird. Die Unterschiede zeigt die Grafik auf

Seite 28.

Die Anwendung des Standardentgeltes empfiehlt

sich insbesondere bei folgenden Fallkonstellatio-

nen: 

• Bei so genannten „eingefrorenen“ Akkord- oder

Prämiensystemen. In Betrieben, die in der Vergan-

genheit Akkord- oder Prämienlohn praktizierten,

hat sich wie in jedem Leistungssystem ein Wert

für eine praktische Obergrenze der Verdienst-

grade eingespielt. Im Akkord- und Prämienlohn

waren in der Metall- und Elektroindustrie Sach-

sen-Anhalt im jeweiligen Betrieb Verdienstgrade

bis zu 120 Prozent üblich. In der Regel bekommen

in den meisten Betrieben fast alle Beschäftigten

im Leistungslohn den jeweils üblichen Leistungs-

verdienst. Also in einem Betrieb 115 Prozent, im

anderen Betrieb 120 Prozent. In etlichen Betrie-

ben hat sich auch eine Praxis herausgebildet,

nach der jeder Beschäftigte diesen Prozentsatz

erhält. Dies ist quasi eine Vorwegnahme der Stan-

dardprämie. Es ist nun möglich, diese betriebliche

Praxis zu regeln, in dem beispielsweise für eine

Standardleistung, die Betriebsrat und Arbeitgeber

festlegen, ein fester Prozentsatz gezahlt wird.

Überschreitungen oder Unterschreitungen der

vereinbarten Standardleistung führen dann zu

keiner Veränderung des Verdienstgrades.
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Das Zielentgelt ist eine neue Entgeltmethode, die

erstmals im Entgelt-Rahmentarifvertrag definiert

wurde. Sie bietet die Chance, die Leistungsbedin-

gungen in klassischen „Angestellten-Bereichen“,

zu beeinflussen und dort den Leistungsdruck zu

begrenzen. Wenn Zielvereinbarungen missbräuch-

lich angewendet werden, enthalten sie erhebliche

Risiken. Deshalb ist Vorsicht geboten.

Die Betriebsräte und die IG Metall haben bisher in

der Metall- und Elektroindustrie Sachsen-Anhalt mit

Zielvereinbarungen wenig praktische Erfahrungen.

Hier wird Neuland betreten. Deshalb empfiehlt die

IG Metall den Betriebsräten, vor der Anwendung

dieser neuen Entgeltmethode ausführlich Chancen

und Risiken zu diskutieren und sich mit der 

IG Metall zu beraten. Betriebsräte sollten in Zusam-

menhang mit der Einführung des Entgelt-Rahmenta-

rifvertrages eine Entscheidung darüber fällen, wann

erstmals mit der neuen Entgeltmethode Zielentgelt

gearbeitet werden soll. Da bei der Umsetzung der

Entgelt-Rahmentarifverträge viel Arbeit anfällt, ist

es wahrscheinlich sinnvoller zunächst für alle Be-

schäftigten, die bisher im Zeitlohn oder im Gehalt

tätig waren, die Entgeltmethode Zeitentgelt zu ver-

einbaren. Nach der Einführung des Entgelt-Rahmen-

tarifvertrages im jeweiligen Betrieb kann dann

schrittweise versucht werden, in einzelnen Abtei-

lungen Zielentgelt einzuführen, um dann aufgrund

gewonnener Erfahrungen zu entscheiden, in wel-

chen Abteilungen die Anwendung dieser Entgelt-

methode sinnvoll ist. Als grobe Richtschnur der Dis-

kussion können folgende Überlegungen dienen:

• Das Zielentgelt mit Zielvereinbarung ist vorran-

gig für klassische „Angestellten-Bereiche“ ge-

eignet, in denen bisher die Entgeltmethode

Gehalt angewendet wurde. Für die Regelung der

Leistungsbedingungen und zur Begrenzung des

Leistungsdrucks bietet das Zielentgelt wesent-

lich bessere Chancen, als das Zeitentgelt. Prä-

mienentgelt ist eher geeignet für Tätigkeiten im

Produktionsbereich und weniger geeignet für

Tätigkeiten in der Verwaltung, Konstruktion 

usw. In sofern stellt das Zielentgelt eine maßge-

schneiderte Entgeltmethode für klassische 

„Angestellten-Tätigkeiten“ dar. 

• Für Beschäftigte, die bisher im Zeitlohn entlohnt

wurden, empfiehlt die IG Metall bei der Einfüh-

rung des Entgelt-Rahmentarifvertrages zunächst

Zeitentgelt zu vereinbaren. Schrittweise kann

dann geprüft werden, ob einzelne Zeitlohnberei-

che in das Prämienentgelt überführt werden

können, da dort die Möglichkeiten zur Begren-

zung des Leistungsdruckes besser gegeben sind,

als im Zeitentgelt. Wo dies nicht möglich ist,

kann auch für Zeitlohnbereiche geprüft werden,

ob eventuell Zielentgelt angewendet werden

soll.

• Klassische Bereiche, in denen bisher Akkord-

lohn bzw. Prämienlohn angewendet werden, sol-

len in die Entgeltmethode Prämienentgelt über-

führt werden. Hier rät die IG Metall dringend

davon ab, vom Akkord- oder Prämienlohn in das

Zielentgelt zu wechseln. Denn die Mitbestim-

mungsmöglichkeiten des Betriebsrates und die

tariflichen Schutzbestimmungen im Prämienent-

gelt sind besser als im Zielentgelt und maßge-

schneidert für die Bedingungen im Produktions-

bereich. 

8. Zielentgelt und Zielvereinbarung



D.h.:

• Zielentgelt bzw. Zielvereinbarungen dürfen nicht

ohne Zustimmung des Betriebsrates eingeführt

werden. Eine einseitige Einführung von Zielent-

gelt bzw. Zielvereinbarungen durch den Arbeit-

geber ist nicht zulässig!

• Entschließt sich der Betriebsrat, die Initiative

zu ergreifen um Zielentgelt einzuführen, muss

er dies mit dem Arbeitgeber vereinbaren. Wei-

gert sich der Arbeitgeber eine Rahmenbetriebs-

vereinbarung zum Zielentgelt gemäß § 11 (2)

ERTV abzuschließen, kann der Betriebsrat die

tarifliche Schlichtungsstelle gemäß § 28 GMTV

anrufen.

Einige wesentliche Unterschiede zwischen Zielent-

gelt, Zeitentgelt und Prämienentgelt sind in der

folgenden Grafik zusammengefasst:

Die IG Metall hat in den Verhandlungen zum Ent-

gelt-Rahmentarifvertrag darauf gedrungen, Rah-

menregelungen zum Zielentgelt und zu Zielverein-

barungen aufzunehmen, da in immer mehr Betrie-

ben Arbeitgeber versuchen, Zielvereinbarungen

durchzusetzen, ohne dass eine tarifliche Regelung

vorlag. Hier entstand in einigen Betrieben ein

„Wildwuchs“. Obwohl es im Zeitlohn bzw. Zeitent-

gelt nicht zulässig ist, Leistungsbestimmungs-

größen vorzugeben, haben etliche Arbeitgeber ver-

sucht, diese im Zeitlohn oder im Gehaltsbereich

über Zielvereinbarungen dennoch vorzugeben. Um

diese Entwicklung in tarifvertraglich geordnete

Bahnen zu lenken, haben sich die Tarifvertragspar-

teien entschieden, als zusätzliche Entgeltmethode

das Zielentgelt im ERa aufzunehmen. Der Betriebs-

rat hat ein volles Mitbestimmungsrecht bei der Ein-

führung von Zielentgelt, dies ergibt sich sowohl

aus § 87 (1) Ziff. 10 BetrVG und § 6 (1) ERTV. 
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Zielentgelt Prämienentgelt Zeitentgelt

Bezugsgrößen Mess- oder zählbare Mess- oder zählbare keine Vorgaben von

Bezugsgrößen Bezugsgrößen Leistungsbestim-

keine methodische methodische Daten- mungsgrößen als Zeit-

Datenermittlung ermittlung erforderlich oder Mengenvorgaben

erforderlich (z.B. Zeitaufnahme) zulässig

Vertragspartner über • Rahmen- Arbeitgeber und keine Ziele bzw. 

Leistungsvorgaben Betriebsvereinbarung: Betriebsrat Leistungsvorgaben

Arbeitgeber und zulässig

Betriebsrat

• Zielvereinbarung: 

Vorgesetzter und 

Beschäftigte 

(Lediglich Einspruchs-

recht des Betriebsrates)



Der wesentliche Unterschied zu klassischen 

Leistungsentgeltssystemen liegt darin, dass die

jeweils konkreten Ziele zwischen dem Vorgesetz-

ten und den Beschäftigten bzw. einer Gruppe von

Beschäftigten vereinbart werden. Der Betriebsrat

ist lediglich zuständig für den Abschluss einer

Rahmenbetriebsvereinbarung und für die Kontrolle

der Zielvereinbarungen innerhalb einer Erklärungs-

frist.

Das Zielentgelt ist im § 11 (1) ERTV geregelt und

definiert:

„Eine Zielvereinbarung liegt vor, wenn zwischen

Arbeitgeber und einzelnen Beschäftigten oder

Gruppen von Beschäftigten ein konkretes Ergebnis

(Ziel) auf der Grundlage definierter Rahmenbedin-

gungen festgelegt und wenn für die Erreichung

dieses Ziels ein Zielentgelt gezahlt wird. Bei Ziel-

vereinbarungen im Leistungsentgelt ist die Ent-

gelt-Leistungs-Relation durch unmittelbare 

Zuordnung von Zielentgelt zu Zielerfüllungsgrad

geregelt.(...)“ 

In § 11 (2) ERTV sind Eckpunkte für eine abzu-

schließende Rahmenbetriebsvereinbarung Zielent-

gelt aufgeführt und im § 11 Ziff. (3) bis (6) ERTV

sind die tariflichen Bestimmungen zum Zielentgelt

detailliert aufgeführt, die durch die Rahmenbe-

triebsvereinbarung konkretisiert werden müssen.

Für die Einführung von Zielentgelt ist der Abschluss

einer Rahmenbetriebsvereinbarung gemäß § 11 (2)

ERTV zwingend erforderlich. Ist eine derartige Rah-

menbetriebsvereinbarung abgeschlossen, können

im jeweiligen Geltungsbereich Vorgesetzte mit ein-

zelnen Beschäftigten oder mit Gruppen von

Beschäftigten Zielvereinbarungen abschließen. Ver-

tragspartner ist der Vorgesetzte bzw. die Vorgesetz-

te und einzelne Beschäftigte oder alle Mitglieder

einer Gruppe von Beschäftigten. Der Betriebsrat ist

nicht Vertragspartner einer Zielvereinbarung. Er ist

lediglich über den Abschluss der Zielvereinbarung

umgehend zu informieren und ihm sind auf Verlan-

gen unverzüglich die Zielvereinbarungen auszuhän-

digen (§ 11 (5) ERTV).

Da bei jeder Zielvereinbarung eine Erklärungsfrist

vereinbart (von z.B. 2 Wochen) wird, können sich

innerhalb dieser Erklärungsfrist die Beschäftigten

mit dem Betriebsrat beraten und gegebenenfalls

der Zielvereinbarung widersprechen. Bei offensicht-

lichen Verstößen gegen gesetzliche oder tarifliche

Bestimmungen kann auch der Betriebsrat eine Ziel-

vereinbarung widerrufen, z.B. dann, wenn die Ziele

so hoch gesetzt sind, dass sie nicht innerhalb der

vereinbarten tariflichen wöchentlichen Arbeitszeit

erreicht werden können.

Können sich Vorgesetzte und Beschäftigte im jewei-

ligen konkreten Einzelfall nicht über den Abschluss

einer Zielvereinbarung verständigen, weil beispiels-

weise unterschiedliche Vorstellungen über die

Erreichbarkeit und Zumutbarkeit der Ziele bestehen,

machen Arbeitgeber und Betriebsrat einen Vermitt-

lungsvorschlag. Es kann jedoch kein Beschäftigter

gezwungen werden, eine Zielvereinbarung abzu-

schließen.
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• Einhaltung von Projektterminen

• Reduzierung des Lagerbestandes

• Reduzierung von Durchlaufzeiten für einzelne

Produkte durch die Fertigungsabschnitte

• Reduzierung von Kundenreklamationen

• Reduzierung der Nacharbeit

• Reduzierung von Gemeinkosten

• Reduzierung von Forderungsrückständen

• Reduzierung von Ressourcenverbrauch

• Reduzierung von Verpackungskosten

• Verbesserung der Inanspruchnahme von Skonto-

regelungen

• Einhaltung von Budgetvorgaben

• Reduzierung der Zeiten zwischen Kundenanfrage

und Angebotsabgabe 

• Erhöhung der Liefertreue

Zur Verdeutlichung wie Zielvereinbarungen konkret

aussehen könnten, werden zwei Beispiele ange-

führt.

Verfahren zur Vereinbarung von Zielen
Üblicherweise wird der Abschluss einer Zielverein-

barung zwischen den Vorgesetzten mit den Be-

schäftigten in einer Gesprächssituation herbeige-

führt: Das sogenannte Zielvereinbarungsge-

spräch. In diesem Gespräch sollten die beteiligten

Vertragspartner über alle Einzelaspekte der Ziel-

vereinbarung diskutieren und versuchen, zu einem

Ergebnis zu kommen. Dies wäre am Ende des Ziel-

vereinbarungsgespräches in einer Zielvereinba-

rung schriftlich festzulegen. Dazu empfiehlt die 

IG Metall, dass im Anhang aufgeführte Formular

zu verwenden (siehe Seite 58 f ).

Zielartenkatalog
Für den jeweiligen Betrieb sind in der Rahmenbe-

triebsvereinbarung Arten von Zielen zu vereinba-

ren, aus denen dann für die jeweiligen Abteilun-

gen bzw. Arbeitsplätze Ziele ausgewählt werden

können. Im § 11 (3) ERTV sind dafür mehrere

Anforderungen an die zu vereinbarenden Ziele

gestellt:

Ziele müssen:

• sich aus der Arbeitsaufgabe ergeben.

• von den Beschäftigten unmittelbar beeinflusst

werden können.

• nachvollziehbar und erreichbar sein.

• messbare und/oder zählbare Bezugsgrößen wie

Zeit, Menge, Qualität usw. zugrunde liegen.

Umsatz und Ertrag des Unternehmens dürfen nicht

als Ziel vereinbart werden.

Abwesenheit wegen eigener Krankheit darf nicht

als Ziel vereinbart werden.

Für die Zielarten können keine generellen Empfeh-

lungen gegeben werden, da sie sehr stark vom

Betrieb, aber auch von der jeweiligen Tätigkeit,

abhängen. Es kann auch sein, dass ein Ziel in

einem Betrieb hervorragend geeignet ist, im ande-

ren aber Risiken für die Beschäftigten beinhalten.

Dies muss von Fall zu Fall vom Betriebsrat in Ab-

sprache mit den Beschäftigten sorgfältig geprüft

werden.

Auch wenn keine generellen Empfehlungen gege-

ben werden können, sollen hier einige denkbare

Zielarten aufgeführt werden:
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Zielentgelt : Zielvereinbarung (§ 11 ERTV) Seite 1

Abteilung / Arbeitsplatz / Arbeitsbereich:

Einkauf / Materialbeschaffung

Kostenstelle: 3815

Periode der Zielvereinbarung:

Von:  1. 1. 2007  Bis: 31. 12. 2007 

Vertragspartner:

Vorgesetzter: A. Bender

Beschäftigte: S. Gebert

Ziele: 

Ziel 1: Reduzierung des Lagerbestandes von 1,5 Mio. q auf 1,2 Mio. q

durch Optimierung der Materialbeschaffung

Erforderliche Rahmenbedingungen und unterstützende Maßnahmen: 

• Einhaltung der tariflichen Arbeitszeit: 38 Stunden pro Woche

• Einsatz einer neuen Version der Software (Version 3.4)

• Sicherstellung der Einarbeitung für diese neue Software

Zielentgelt : Zielvereinbarung (§ 11 ERTV) Seite 2

Termin für Überprüfung der Zielerreichung:

Quartalsweise: Jeweils in der ersten Woche von April 2007, November 2007 und Januar 2008

Verhältnis von Zielentgelt zu Zielerreichung

Zielerreichung Lagerbestand Zielentgelt

1,5 Mq 8 Prozent

1,4 Mq 12 Prozent

1,3 Mq 16 Prozent

1.,2 Mq 20 Prozent

Auszahlungstermin: Monatlich

Erklärungsfrist / Information des Betriebsrates

Erklärungsfrist bis zum: 21. November 2006

Information des Betriebsrates: Datum: 09. November 2006

XY

(Unterschrift des Betriebsrates)

Abrechnungsdatum / Unterschrieben:

Abschlussdatum: 07. November 2006

Unterschriften:

Vorgesetzter: A. Bender

Beschäftigte: S. Gebert

Zielentgelt : Zielvereinbarung             (§ 11 ERTV) Seite 2

Termin für Überprüfung der Zielerreichung:

10. September 2007 

Verhältnis von Zielentgelt zu Zielerreichung

Zielerreichung Lagerbestand Zielentgelt

später als 7.9.2007

8 Prozent

7.9.2007

14 Prozent

31.8.2007

20 Prozent

Auszahlungstermin: Pauschal: 8 % monatlich

Rest im Oktober 2007

Erklärungsfrist / Information des Betriebsrates

Erklärungsfrist bis zum: 29. Januar 2007

Information des Betriebsrates: Datum: 17. Januar 2007

XY

(Unterschrift des Betriebsrates)

Abrechnungsdatum / Unterschrieben:

Abschlussdatum: 15. Januar 2007

Unterschriften:

Vorgesetzter: W. Niemsch

Beschäftigte: A. Siebert P. Strunz

B. Grosspeter S. Westernhagen

M. Müller

Zielentgelt : Zielvereinbarung (§ 11 ERTV) Seite 1

Abteilung / Arbeitsplatz / Arbeitsbereich:

Konstruktion : Prototypen

Kostenstelle: 18 – 047

Periode der Zielvereinbarung:

Von:  1. 2. 2007  Bis: 31. 08. 2007 

Vertragspartner:

Vorgesetzter: W. Niemsch

Beschäftigte: A. Siebert, B. Grosspeter,

(alle Namen) M. Müller, P. Strunz

S. Westernhagen

Ziele: 

Ziel 1: Fertigstellung der Entwicklung eines Prototypen für Verpackungsmaschine PQ 78, so

dass der Messetermin erreicht werden kann (Termin 31.8.2007)

Erforderliche Rahmenbedingungen und unterstützende Maßnahmen:

• Einhaltung der tariflichen Arbeitszeit: 38 Stunden pro Woche

• Personalbemessung: 4 Konstrukteure und ein CAD-Assistent

• Einsatz für andere Projekte: max. 25 % der Arbeitszeit

Beispiel: Konstruktion

Beispiel: Einkauf
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Rahmenbedingungen 
zur Erreichung von Zielen
Die zu vereinbarenden Ziele müssen für die

Beschäftigten bzw. für die Gruppe der Beschäftig-

ten auch erreichbar sein. Es bringt überhaupt

nichts, völlig unrealistische Zielvorstellungen zu

vereinbaren, die in der Praxis von niemandem

erreicht werden können. Es ist auch nicht akzepta-

bel, Ziele zu vereinbaren, wenn die notwendigen

Rahmenbedingungen dazu nicht gegeben sind.

Hier besteht die Chance, für die Beschäftigten

konkrete Vorschläge in das Gespräch einzubringen

und in der Zielvereinbarung schriftlich zu fixieren.

Denkbar wären beispielsweise Vorschläge zur Ver-

besserung der Situation am Arbeitsplatz, zur Opti-

mierung von EDV-Programmen oder auch zur Qua-

lifizierung einzelner Beschäftigter, um die verein-

barten Ziele erreichen zu können.

Höhe des Zielentgeltes 
und Zielerreichungsgrad
In einer Zielvereinbarung ist festzulegen, wie hoch

das Zielentgelt bei der Erreichung des vereinbar-

ten Zieles ist. Des weiteren ist festzulegen, wie

hoch das Zielentgelt ist, falls die vereinbarten

Ziele nicht erreicht werden. Denkbar ist auch,

Regelungen zu verabreden, für den Fall, dass die

Ziele nur teilweise erreicht werden. Hierzu werden

folgende Empfehlungen gegeben: Da davon aus-

gegangen wird, dass die meisten Beschäftigten,

für die erstmals Zielentgelt vereinbart wird, vorher

im Entgeltgrundsatz Zeitentgelt beschäftigt wer-

den und eine Leistungszulage von mindestens 

8 Prozent haben, sollte als Mindestabsicherung

auch bei Nichterreichung der Ziele ein Zielentgelt

von 8 Prozent des Grundentgeltes vereinbart wer-

den. Dies ergibt sich auch aus dem § 6 (2) ERTV, in

dem geregelt ist, dass in jeder Entgeltmethode die

Summe der leistungsabhängigen variablen Entgelte

mindestens 8 Prozent betragen muss. Der Betrag

des Zielentgeltes bei Erreichung des Zieles ist zwi-

schen Beschäftigten und Vorgesetzten auszuhan-

deln. Die IG Metall empfiehlt einen Wert von 15 bis

20 Prozent des Grundentgeltes. Werden die ver-

einbarten Ziele nur teilweise erreicht, ist es denk-

bar, dass man über eine Formel Teilbeträge des

maximal möglichen Zielentgeltes definiert oder

durch kleinere Tabellen (Stufen) den jeweiligen

Teilbeträgen des maximal möglichen Zielentgeltes

zugeordnet werden.

In einer Zielvereinbarung kann ein Ziel vereinbart

werden, es können aber auch mehrere, jedoch

nicht mehr als drei, Ziele vereinbart werden. Sind

mehrere Ziele vereinbart, muss geklärt werden,

wie eine „gesamte Zielerreichung“ definiert und

welchen Zielentgelten sie zugeordnet werden.

Am Ende der vereinbarten Zielperiode findet ein

Gespräch zwischen Vorgesetzten und den Beschäf-

tigten bzw. der Gruppe der Beschäftigten statt, in

der geprüft wird, inwieweit die vereinbarten Ziele

erreicht wurden und welches Zielentgelt dement-

sprechend an die Beschäftigten auszuzahlen ist.

Möglich ist auch, während der Hälfte der Periode

ein Überprüfungsgespräch zu führen.

Sollte es über den Grad der Zielerreichung zwi-

schen Beschäftigten und Vorgesetzten Streitigkei-

ten geben, werden sie zwischen Arbeitgeber und

Betriebsrat beigelegt. Kommt auch hier keine Eini-

gung zustande, sind vor Beschreiten des Rechts-



weges die Tarifvertragsparteien hinzuzuziehen

(vgl. § 11 ERTV).

Für die Auszahlung des Zielentgeltes können ver-

schiedene Modalitäten vereinbart werden, die

auch abhängig sind von der Art der vereinbarten

Ziele. Vereinfacht gesagt gibt es die Möglichkeit

das Zielentgelt am Ende der vereinbarten Zielver-

einbarungsperiode auszuzahlen. In diesem Falle

sollte vereinbart werden, dass das Mindestzielent-

gelt von 8 Prozent jeden Monat auszuzahlen ist

und nur am Ende der Auszahlungsperiode das

über 8 Prozent hinausgehende Zielentgelt als Ein-

malbetrag auszuzahlen wäre. 

Beispiel: Zielentgelt bei Erreichung des vereinbar-

ten Ziels: 20 Prozent. Zielvereinbarungsperiode

1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007. 

Auszahlungsmodalitäten: monatlich 8 Prozent des

Grundentgeltes. Bei voller Zielerreichung wird im

Januar 2008 12 x 12 Prozent als Zielentgelt ausge-

zahlt.

Als weitere Möglichkeit ist denkbar, dass monat-

lich Abschlagszahlungen vorgenommen werden,

die sich auf ein zu erwartendes Zielentgelt bezie-

hen. Dies dürfte insbesondere dann möglich sein,

wenn Erfahrungen mit Zielvereinbarungen beste-

hen. Wird z.B. ein monatliches Ziel vereinbart (z.B.

Reduzierung des Lagerbestandes) kann entspre-

chend der erreichten monatlichen Ziele ein Zie-

lentgelt monatlich, bezogen auf die Daten des Vor-

monats, ausgezahlt werden. Einzelheiten müssen

hier betrieblich geregelt werden. Gemäß § 8 (4)

GMTV sind für die Berechnung des Urlaubsgeldes

der Durchschnitt der variablen Entgeltbestandteile

der letzten 3 Monate zugrunde zu legen. Gleiches

gilt für die Sonderzahlung (Weihnachtsgeld). Wird

das Zielentgelt nicht monatlich ausgezahlt, son-

dern am Ende der Zielvereinbarungsperiode, muss

sichergestellt werden, das es zu keiner Benachtei-

ligung der Beschäftigten kommt.

Änderung von Zielen
Werden die Ziele aus Gründen, die die Beschäftig-

ten bzw. die Gruppe von Beschäftigten nicht zu

vertreten haben, verfehlt, darf dies nicht zu ihren

Lasten gehen. D. h. das maximal mögliche Zielent-

gelt ist zu bezahlen. Dies ist beispielsweise der

Fall, wenn Bedingungen eingetreten sind, die eine

Zielerreichung nicht mehr möglich gemacht haben

und durch den Arbeitgeber zu verantworten sind:

• Absage von Aufträgen

• Externe Faktoren wie Preiserhöhungen usw.

Dies ist bei der Festlegung des Zielentgeltes am

Ende der Zielvereinbarungsperiode mit zu berück-

sichtigen.

Ein besonderes Augenmerk sollte der Betriebsrat

auf das Problem der sogenannten Folge-Zielver-

einbarung richten. Bei einzelnen Zielvereinbarun-

gen kann es zu dem Effekt einer „Spirale ohne

Ende“ kommen, wenn der Arbeitgeber versucht,

das erreichte Ziel der ersten Zielvereinbarung als

Ausgangswert für die nächste Zielvereinbarung zu

nehmen, so dass bei bestimmten Zielen jedes Jahr

eine Erhöhung um 10 Prozent zu bringen sei, was

in der Regel nicht zumutbar sein dürfte.

Arbeitshilfe für Vertrauensleute und Betriebsräte
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9. Anhang: 

Formulierungshinweise für Betriebsvereinbarungen:

• Entgeltgrundsätze und Entgeltmethoden

• Ungleichmäßige Verteilung der Leistungszulage

• Prämienentgelt

• Datenermittlung für Prämienentgelt

• Zielentgelt und Zielvereinbarung

• Formblatt für Zielvereinbarung



Formulierungsvorschläge für Betriebs-
vereinbarungen
Für einzelne Bereiche sind im folgenden Formulie-

rungsvorschläge für Betriebsvereinbarungen auf-

geführt.

Diese Formulierungsvorschläge müssen an den

jeweiligen Betrieb angepasst werden, wobei der

Grundgedanke der Regelung beizubehalten ist.

Vor Beginn der Verhandlungen sollte der Betriebs-

rat auf jeden Fall einen eigenen schriftlichen Ent-

wurf erarbeiten. Bevor dieser an den Arbeitgeber

übergeben wird, sollte er mit der örtlichen IG Metall

abgestimmt werden. Die zuständigen Gewerk-

schaftssekretäre/innen helfen gerne bei der For-

mulierung. Bevor der Entwurf dem Arbeitgeber

eingereicht wird, muss eine Beschlussfassung im

gesamten Betriebsratsgremium erfolgen.

Falls der Arbeitgeber seinerseits einen Entwurf für

eine Betriebsvereinbarung unterbreitet, muss der

Betriebsrat entscheiden, wie er darauf reagiert.

Entweder macht er Änderungsvorschläge zum Vor-

schlag des Arbeitgebers oder er erstellt einen

eigenen Entwurf. Häufig ist in den Verhandlungen

sinnvoll, auf der Grundlage von zwei Entwürfen zu

verhandeln, die man dann tabellarisch gegenüber-

stellt (Synopse). 

Es empfiehlt sich jedoch in jedem Falle, dass der

Betriebsrat zusammen mit der örtlichen IG Metall

einen eigenen Vorschlag erarbeitet. Für die Ver-

handlungen ist es in der Regel besser, wenn man

in „Vorlage“ geht. Es gilt der Grundsatz eines alten

Weisen: „Wer schreibt, der bleibt“. 

Auf den folgenden Seiten sind Formulierungsvor-

schläge für Betriebsvereinbarungen zu folgenden

Punkten aufgeführt:

• Entgeltgrundsätze und Entgeltmethoden

• Leistungszulage/ungleichmäßige Verteilung

• Prämienentgelt

• Datenermittlung für Prämienentgelt

• Zielentgelt

• Formblatt Zielvereinbarung

Arbeitshilfe für Vertrauensleute und Betriebsräte
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Formulierungsvorschlag: Betriebsvereinbarung zu Entgeltgrundsätzen und
Entgeltmethoden

Zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat der Firma

in 

wird auf der Grundlage des § 6 (1) ERTV für die Metall- und Elektroindustrie Sachsen-Anhalt und des 

§ 87 (1) Ziff. 10 BetrVG folgende

Betriebsvereinbarung zur Festlegung der Entgeltgrundsätze und 
Entgeltmethoden

abgeschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Betriebsvereinbarung gilt für:

Räumlich: für das gesamte Unternehmen in (sollte der Betrieb mehrere räumlich

getrennte Betriebsstätten haben, sind diese hier aufzuführen).

Fachlich: für alle Tätigkeiten, die den Entgeltgruppen 1 – 11 des Entgelt-Rahmentarifvertrages 

zugeordnet sind

Persönlich: für alle Beschäftigten, die unter den Geltungsbereich des Entgelt-Rahmentarifver-

trages fallen, mit Ausnahme der Auszubildenden.

§ 2 Festlegung der Entgeltgrundsätze und Entgeltmethoden

2.1 Die Entgeltgrundsätze und Entgeltmethoden werden wie folgt festgelegt:

Abteilung/Kostenstelle u.ä. Entlohnungsgrundsatz/Entlohnungsmethode
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2.2 Bei Änderungen der Zuschnitte bzw. der Bezeichnungen der Abteilungen ist § 2 einvernehmlich

redaktionell anzupassen. Eine redaktionelle Anpassung soll spätestens alle drei Jahre erfolgen.

2.3 Änderungen bzw. Ergänzungen des § 2 sind einvernehmlich zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat

zu vereinbaren. Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet die tarifliche Schlichtungsstelle

gemäß § 28 GMTV.

§ 3 Inkrafttreten und Kündigung

Diese Betriebsvereinbarung tritt am in Kraft. Sie kann mit einer Frist von drei Monaten

zum Jahresende gekündigt werden, erstmals zum . Im Falle der Kündigung entfaltet

diese Betriebsvereinbarung Nachwirkung.

, den

Ort Datum

Geschäftsleitung Betriebsrat
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Formulierungsvorschlag: Betriebsvereinbarung über ungleichmäßige 
Verteilung der Leistungszulage

Achtung!

Die IG Metall empfiehlt eine gleichmäßige Verteilung der Leistungszulage. Danach erhalten alle

Beschäftigten mindestens eine Leistungszulage von 8 Prozent. Die Höhe der Leistungszulage wird im

Einverständnis mit dem Betriebsrat festgelegt. Sollte keine gleichmäßige Verteilung der Leistungs-

zulage erfolgen, kann sich der Betriebsrat an den folgenden Formulierungsvorschlägen orientieren.

Zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat der Firma

in

wird auf Grundlage des § 7 (4) bis (6) ERTV für die Metall- und Elektroindustrie Sachsen-Anhalt folgende

Betriebsvereinbarung über die ungleichmäßige Verteilung der 
Leistungszulage

abgeschlossen.

§ 1 Geltungsbereich

Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Beschäftigten in den Entgeltgruppen 1 – 11, für die der Entgelt-

grundsatz Zeitentgelt vereinbart ist.

§ 2 Festsetzung der Leistungszulage

2.1 Der jeweilige Vorgesetzte nimmt in Abstimmung mit dem Betriebsrat für die Beschäftigten einmal

jährlich eine Leistungsbeurteilung vor. Die jährliche Neufestsetzung der Leistungszulage erfolgt

jeweils zum 01. eines Jahres.

2.2 Die Festsetzung der Leistungszulage erfolgt ausschließlich nach sachlichen Kriterien. Beschäftigte

dürfen nicht diskriminiert werden, z.B. aufgrund ihres Geschlechtes, ihrer nationalen Herkunft oder

aufgrund anderer Merkmale.

2.3 Methode der Leistungsbeurteilung

Alternativen auswählen: 

Alternative 1: Die Festsetzung der Leistungszulage erfolgt aufgrund einer ganzheitlichen 

Beurteilung des Leistungsverhaltens der Beschäftigten.

Alternative 2: Die Festsetzung der Leistungszulage erfolgt auf der Grundlage eines Beurtei-

lungssystems, das in der Anlage vereinbart ist.
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2.4 Die Leistungszulage ist in der monatlichen Entgeltabrechnung gesondert in absoluten Euro-Beträ-

gen und prozentual auszuweisen.

2.5 Der Betriebsrat erhält monatlich (Alternativ: einmal im Quartal) eine Liste oder Datei aller Beschäf-

tigten im Zeitentgelt, aus denen für den jeweiligen Beschäftigten folgende Angaben hervorgehen: 

• Kostenstelle/Abteilung

• Name

• Personalnummer

• Grundentgelt

• absoluter Betrag der Leistungszulage

• Prozentsatz der Leistungszulage

Außerdem wird ausgewiesen,

• die durchschnittliche Höhe der Leistungszulage getrennt für die Entgeltgruppen 1 – 4, 

Entgeltgruppen 5 bis 8 und Entgeltgruppe 9 – 11

2.6 Die jeweilige Festsetzung der Leistungszulage ist den Beschäftigten in einem Gespräch vom jewei-

ligen Vorgesetzten zu erläutern. Auf Verlangen der Beschäftigten muss ein Betriebsratsmitglied an

dem Gespräch teilnehmen.

§ 3 Höhe der Leistungszulage

3.1 Die Leistungszulage beträgt mindestens 4 Prozent, maximal 16 Prozent des jeweiligen Grundent-

geltes.

3.2 Die Summe der Leistungszulagen beträgt mindestens 8 Prozent der Summe der Grundentgelte der

Beschäftigten im Zeitentgelt jeweils in den Entgeltgruppen 1 – 4, sowie 5 – 8, sowie 9 – 11. (Beschäf-

tigte mit einer Betriebszugehörigkeit von weniger als 6Monaten werden bei der Berechnung des

Durchschnitts nicht einbezogen).

3.3 Sonderfall: Beschäftigte, die in unmittelbarer Abhängigkeit von Beschäftigten im Leistungsentgelt

arbeiten, erhalten auf Grundlage von § 6 (5) ERTV eine Leistungszulage von              Prozent (z.B. 20

Prozent). Sie sind bei der Berechnung der Durchschnittswerte gemäß Ziffer 3.2 nicht zu berücksich-

tigen.

§ 4 Reklamationsrecht

4.1 Die Beschäftigten und/oder der Betriebsrat können die jeweils festgesetzte Leistungszulage schrift-

lich reklamieren. Die Reklamation ist dem jeweiligen Vorgesetzten oder der Personalabteilung zu

übergeben. Diese leiten unverzüglich eine Kopie an den Betriebsrat weiter.

4.2 Über die reklamierte Leistungszulage haben der Arbeitgeber und der Betriebsrat innerhalb eines

Monats ein Gespräch zu führen, zu dem Vorgesetzte und Beschäftigte hinzugezogen werden kön-

nen. Aufgrund des Gespräches wird die Leistungszulage ggfs. neu festgesetzt.
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4.3 Kommt es zu keiner Einigung über die Neufestsetzung der Leistungszulage werden die Tarifvertrags-

parteien hinzugezogen. Erfolgt auch hier keine Einigung, entscheidet die tarifliche Schlichtungsstel-

le gemäß § 28 GMTV. 

§ 5 Inkrafttreten und Kündigung

Diese Betriebsvereinbarung tritt am in Kraft. Sie kann mit einer Frist 

von drei Monaten zum Quartalsende gekündigt werden. 

, den

Ort Datum

Geschäftsleitung Betriebsrat

Anlage zu § 2.3 der Betriebsvereinbarung

Falls ein Beurteilungssystem vereinbart werden soll, empfiehlt es sich, dies möglichst einfach zu hal-

ten. Eine einfache denkbare Möglichkeit ist:

Beurteilungssystem (1 Punkt entspricht 1 Prozent Leistungszulage)

Kriterium weit unter unter Durch- Durchschnitt über Durch- weit über

Durchschnitt schnitt schnitt Durchschnitt

1. Arbeitsquantität 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0

2. Arbeitsqualität 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0

3. Arbeitseinsatz 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0

4. Arbeitssorgfalt 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0
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Formulierungsvorschlag: Rahmenbetriebsvereinbarung Prämienentgelt

Zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat der Fa 

in 

wird auf der Grundlage der §§ 8, 9 und 10 des Entgeltrahmentarifvertrages (ERTV) für die Metall- und

Elektroindustrie Sachsen-Anhalt folgende

Rahmenbetriebsvereinbarung zum Prämienentgelt
abgeschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

• Räumlich/fachlich:

• Persönlich:

§ 2 Menschengerechte Arbeitsbedingungen 

Die Arbeitsbedingungen sind menschengerecht zu gestalten. Sind die Arbeitsbedingungen nach Auffas-

sung der Beschäftigten und/oder des Betriebsrates nicht menschengerecht gestaltet, steht jedem von

beiden das Recht auf Reklamation zu. Der reklamierte Sachverhalt wird in der paritätischen Entgeltkom-

mission gemäß Ziffer 10 behandelt.

§ 3 Einflussgrößen für das Prämienentgelt

Folgende Einflussgrößen können in einer Einzel-Betriebsvereinbarung vereinbart werden:

(aus folgenden Möglichkeiten auswählen)

• Soll-Zeiten

• Stückzahlen

• Nutzungsgrad

• Qualität

In einer Einzel-Betriebsvereinbarung dürfen höchstens drei Einflussgrößen verwendet werden. Die Kom-

bination von sich widersprechenden Einflussgrößen ist nicht zulässig.

§ 4 Vereinbarung und Anwendung von 
Sachleistungskennzahlen und Zeitfaktoren 

4.1 Die Sachleistungskennzahlen und Zeitfaktoren werden zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat verein-

bart. Erfolgt die Vereinbarung auf der Grundlage einer methodischen Datenermittlung, so sind die

Bestimmungen der Betriebsvereinbarung Datenermittlung gemäß § 9 (3) ERTV zu beachten.
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4.2 Die Vereinbarung der Sachleistungskennzahlen und Zeitfaktoren zwischen Arbeitgeber und

Betriebsrat hat derart zu erfolgen, dass der vereinbarte Prämienendpunkt zumutbar und erreichbar

ist. Bei der Vereinbarung ist eine persönliche Verteilzeit von 5 Prozent (dies entspricht 3 Minuten

pro Stunde), eine sachliche Verteilzeit und ggf. eine Erholzeit zu berücksichtigen.

§ 5 Verhältnis von Prämienentgelt und Prämienleistung

5.1 Die Prämienausgangsleistung wird mit dem Prämienausgangsentgelt vergütet; dies entspricht dem

tariflichen Monatsgrundentgelt der jeweiligen Entgeltgruppe/Entgeltstufe.

5.2 Das Prämien-Mindest-Entgelt beträgt 108 Prozent des monatlichen Tarifentgeltes der jeweiligen Ent-

geltgruppe/Entgeltstufe.

5.3 Die Prämienendleistung (Prämienendpunkt) beträgt Prozent der Prämienausgangsleistung.

Für die Erreichung der Prämienendleistung (Prämienendpunkt) wird das Prämien-End-Entgelt in

Höhe von Prozent des monatlichen Entgeltes der jeweiligen Entgeltgruppe/Entgeltstufe gezahlt. 

Der Prämienendpunkt muss zumutbar und erreichbar sein.

5.4 Prämienentgeltlinie

Der Verlauf der Prämienentgeltlinie ergibt sich aus folgendem Diagramm:
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Achtung:

Wird Prämienentgelt bei Gruppenarbeit angewendet, empfehlen sich folgende zusätzliche 

Regelungen:

• Die Grundsätze über die Durchführung von Gruppenarbeit sind gemäß § 87 (1) Ziff. 13 BetrVG 

zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat zu vereinbaren.

• Die Regelung zur Durchführung und Abrechnung von Gruppenarbeit im Prämienentgelt sind gemäß

§ 8 (4) ERTV zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat zu vereinbaren.

• In einer Einzel-Betriebsvereinbarung sind die Gruppengröße, die Zusammensetzung der Gruppe,

Regelungen für Über- und Unterbesetzung der vereinbarten Gruppengröße sowie die für die Gruppe

vereinbarten Sachleistungskennzahlen und Zeitfaktoren zu vereinbaren.

§ 6 Anwendungsregelungen des Prämienentgeltes

6.1 Störungen und Wartezeiten

Bei Störungen und Wartezeiten ist gemäß § 8 (11) ERTV das durchschnittliche Prämienentgelt zu

bezahlen.

6.2 Ausschussregelung

Für fehlerhafte Arbeiten (Ausschuss), die ohne Verschulden (Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit) 

der Beschäftigten entstanden sind, ist das durchschnittliche Prämienentgelt fortzuzahlen. Nachar-

beiten, die ohne Verschulden der Beschäftigten notwendig sind, werden mit dem Prämiendurch-

schnittsverdienst bezahlt. 

6.3 Mindermengenzuschlag

Wird bei der Ausführung einer Arbeit erheblich von der Stückzahl abgewichen, die der Vereinbarung

der Sachleistungskennzahlen und Zeitfaktoren zugrunde lag, so wird ein Mindermengenzuschlag

von Prozent gewährt.

6.4 Einarbeitungszeit

Werden Beschäftigte erstmals Tätigkeiten im Prämienentgelt übertragen oder werden sie an einem

anderen Arbeitsplatz versetzt, so erhalten sie eine Einarbeitungszeit von Wochen. Während der

Einarbeitszeit erhalten sie ihr durchschnittliches Prämienentgelt, neu eingestellte Beschäftigte das

durchschnittliche Prämienentgelt der jeweiligen Abteilung.

6.5 Wechselnde Tätigkeiten

Werden Beschäftigte ständig mit wechselnden Tätigkeiten beauftragt, wird ein Zuschlag von          %

gewährt.
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6.6 Prämienscheine

Prämienscheine über fertiggestellte Arbeiten sind innerhalb von Wochen vorzulegen.

Entsprechendes gilt bei einer elektronischen Erfassung von Prämienentgeltdaten.

§ 7 Änderung von Sachleistungskennzahlen und Zeitfaktoren

Sachleistungskennzahlen und Zeitfaktoren dürfen gemäß § 9 (5) ERTV nur geändert werden, wenn die

Bedingungen, die bei der Festsetzung gegolten haben, geändert wurden. Der Arbeitgeber hat die Absicht,

Sachleistungskennzahlen und Zeitfaktoren zu ändern, den betroffenen Beschäftigten und dem Betriebsrat

rechtzeitig mitzuteilen.

§ 8 Reklamation von Sachleistungskennzahlen bzw. des Zeitfaktors

Die Reklamation von Sachleistungskennzahlen und Zeitfaktoren erfolgt gemäß § 10 ERTV. 

§ 9 Einzelbetriebsvereinbarungen

Für einzelne Abteilungen, Arbeitsplätze, Tätigkeiten oder Gruppen sind die Sachleistungskennzahlen und

Zeitfaktoren in der Einzel-Betriebsvereinbarung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat zu vereinbaren.

§ 10 Paritätische Entgeltkommission

Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung bzw. aus einer Einzel-Betriebsvereinbarung zum Prämienentgelt

sind in der paritätischen Entgeltkommission zu klären. Erfolgt hier keine Einigung, ist die Angelegenheit

zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat zu behandeln. Erfolgt auch hier keine Einigung, entscheidet, nach

Hinzuziehung der Tarifvertragsparteien, die tariflichen Schlichtungsstelle gemäß § 28 GMTV. 

§ 11 Übergangsregelungen

Sollen bisherige Zeitfaktoren (Vorgabezeiten) weiter verwendet werden, sind sie mit einem Korrektur-

faktor von umzustellen.

§ 12 Einführungszeitpunkt und Kündigung

Diese Betriebsvereinbarung tritt am in Kraft. Die Kündigung dieser Betriebsvereinbarung ist mit

einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende zulässig. Die Kündigung kann erstmals zum           erfolgen.

Im Fall der Kündigung entfaltet die Betriebsvereinbarung Nachwirkung.

Ort, Datum

Arbeitgeber Betriebsrat
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Formulierungsvorschläge für eine Betriebsvereinbarung Datenermittlung 
im Prämienentgelt

Zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat der Fa 

in 

wird auf der Grundlage des § 9 des Entgeltrahmentarifvertrages (ERTV) für die Metall- und Elektro-

industrie Sachsen-Anhalt folgende

Betriebsvereinbarung zur Datenermittlung im Prämienentgelt 
abgeschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Bereiche, in denen Prämienentgelt angewendet wird. 

§ 2 Allgemeine Anforderungen 

Für jede Datenermittlung ist dem Betriebsrat vorab ihr Zweck mitzuteilen. Die ermittelten Daten dürfen

nur für den angewendeten Zweck verwendet werden. Jede Ermittlung von Daten erfolgt nach diesen

Bestimmungen. Die Daten müssen unter repräsentativen Bedingungen ermittelt werden, sie müssen

rekonstruierbar sein und eine eindeutige Tendenz aufweisen. 

§ 3 Zuständigkeit

Die Ermittlung der Daten erfolgt durch Beschäftigte des Betriebes, aus der Abteilung . 

Die Beschäftigten sind dem Betriebsrat namentlich mitzuteilen.

§ 4 Rekonstruierbare Arbeitsbeschreibung

4.1 Bei jeder Datenermittlung sind folgende Umstände schriftlich festzuhalten, so dass sie rekonstruier-

bar sind:

• Ist-Zustand des Arbeitsplatzes

• Arbeitsgegenstände, verwendete Werkstoffe, An- und Ablieferungszustand der Werkstücke

• Betriebsmittel

• Ist-Arbeitsgüte (Qualität)

• Verwendung vorhandener Schutzvorrichtungen und Arbeitsschutzmittel

• Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften

• Arbeitsunterlagen (Zeichnung, Arbeitsplatz usw.)

• Namen der Personen, die bei der Datenermittlung unmittelbar beteiligt waren

• Betriebsabteilung/Kostenstellen/Arbeitsplatznummer

• Erfassungszeitraum (Beginn und Ende jeweils mit Datum und Uhrzeit)

• Auftragsgröße
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• Lage der Datenermittlung innerhalb der Auftragsgröße

• Einarbeitungszustand des beobachteten Beschäftigten (Dauer der Ausübung der untersuchten 

Arbeitsaufgabe)

• Arbeitsbedingungen

4.2 Für die rekonstruierbare Arbeitsbeschreibung wird ein Formular verwendet, dass als Anlage zu dieser

Betriebsvereinbarung vereinbart wird.

§ 5 Mögliche Methoden der Datenermittlung

Je nach Anwendungszweck (Massenfertigung, Großserienfertigung, Kleinserienfertigung, Einzelferti-

gung), sollten hier entsprechende Methoden der Datenermittlung ausgewählt werden. Je größer die

Serien sind, desto genauer müssen die Daten ermittelt werden. Einerseits ist es praktikabel, im Prä-

mienentgelt einfache und pragmatische Methoden der Datenermittlung zu verwenden (zum Beispiel:

das „Vereinbaren“ bzw. das „Schätzen und Vergleichen“). Andererseits ist es insbesondere in der

Großserien- und Massenfertigung erforderlich, dass die Daten sorgfältig und methodisch ermittelt

werden, da sie für viele Beschäftigte auf lange Zeit einen unmittelbaren Einfluss auf deren Entgelt

haben. Diese Entscheidung muss im jeweiligen Betrieb gefällt werden.

Aus den unten ausgeführten Methoden der Datenermittlung muss im jeweiligen Betrieb ausgewählt

werden. Sollen andere Methoden der Datenermittlung angewendet werden, wird auf das Handbuch

„Arbeit – Entgelt – Leistung“ (Hrsg. Ehlscheid/Meine/Ohl, 4. Auflage) verwiesen sowie auf eine Bera-

tung durch die örtliche IG Metall.

Die Datenermittlung erfolgt gemäß § 9 ERTV. Folgende Methoden werden angewandt: 

5.1 Vereinbaren aufgrund von Erfahrungswerten

Die Daten werden zwischen dem Beauftragten der Arbeitgebers und des Betriebsrates schriftlich auf

der Basis von Erfahrungswerten vereinbart. Wird bei der Vereinbarung auf Referenzdaten aus ande-

ren Datenermittlungen zurückgegriffen, so muss der Ursprung der Daten nachweisbar sein. Die

Bedingungen, unter denen die Daten Verwendung finden, sind rekonstruierbar zu beschreiben.

5.2 Vergleichen und Schätzen

Beim Vergleichen und Schätzen ist wie folgt vorzugehen: Unterlagen und Erfahrungswerte von ähn-

lichen Arbeiten werden auf Abweichungen hinsichtlich

• der Arbeitsgegenstände und Arbeitsbedingungen

• der Betriebsmittel

• der beteiligten Arbeitnehmer untersucht.
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Die Abweichungen sind zu schätzen. Zu- und Abschläge werden aufgrund der Abweichungen festge-

setzt. Auch geschätzte Daten müssen nachmessbar bzw. nachzählbar sein. Die Ausgangsbedingungen

und Grundlagen sind schriftlich zu dokumentieren.

5.3 Zeitaufnahmen (ohne Leistungsgradbeurteilung)

Die verwendeten Geräte zur Messung von Ist-Zeiten sind mit dem Betriebsrat zu vereinbaren.

Möglichkeit (bitte auswählen) 

• Stoppuhr Typ.

• elektronisches Datenerfassungsgerät vom Typ. 

Dies wird in einer gesonderten Betriebsvereinbarung geregelt.

Die Zeiten werden durch Fortschrittszeitmessung ermittelt und sind in jedem Falle so zu dokumen-

tieren, dass sie nicht geändert werden können. Bei manueller Aufschreibung wird ein Formular ver-

wendet, das als Anlage zu dieser Betriebsvereinbarung vereinbart wird. Der Zeitpunkt der Daten-

ermittlung ist mit dem Betriebsrat zu vereinbaren und den Beschäftigten Tage vorher unter

Angaben von Gründen mitzuteilen.

Die gemessenen Ist-Zeiten sind für jeden Zyklus aufzubereiten. Werden die Ist-Zeiten für Plan-Zeiten

verwendet, erfolgt die Aufbereitung für jeden Ablaufsabschnitt. Alle gemessenen Einzelwerte wer-

den zur Ermittlung des arithmetischen Mittelwertes herangezogen. Die ermittelten Daten müssen

eine eindeutige Tendenz aufweisen. Die Kennzahl Epsilon darf höchstens % betragen (z.B. 3 %).

5.4 Datenermittlung durch Rechnen 

Technisch bedingte Zeiten (Maschinenlaufzeit usw.) werden im Rahmen des Arbeitsverfahren durch

das Betriebsmittel vorgegeben. Sie können aufgrund der technischen Daten mit Tabellen, Formeln

und Schaubildern ermittelt werden. Die technischen Ausgangswerte (zum Beispiel Drehzahlen-Vor-

schub, Schnitttiefe) sind zu dokumentieren. 

5.5 Plan-Zeiten

Daten die mit den vereinbarten Methoden der Datenermittlung ermittelt wurden, können zur Bil-

dung von Plan-Zeiten verwendet werden. Dazu gibt es folgende Möglichkeiten.

5.5.1 Zusammensetzen von Plan-Zeiten

Werden Plan-Zeiten durch das Zusammensetzen von Mittelwerten aus Ablaufsabständen verschie-

dener Zeitaufnahmen gebildet, so müssen die Werte der einzelnen Ablaufabschnitte unter ver-

gleichbaren Bedingungen entstanden sein.

5.5.2 Interpolieren

Werden Plan-Zeiten durch Interpolieren gebildet, so werden zwischen zwei rekonstruierbaren Aus-

gangswerten einer Einflussgröße Zwischenwerte gebildet. Das Extrapolieren ist nicht zulässig.
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5.5.3 Plan-Zeiten werden in Tabellen ausgewiesen. Der Ursprung von Plan-Zeiten muss nachweisbar

sein. Die Voraussetzungen unter denen sie gelten, sind zu vermerken. 

5.5.4 Andere Methoden der Ermittlung von Plan-Zeiten wie zum Beispiel die Regressionsrechnung, sind

zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat zu vereinbaren. Die Verwendung außerbetrieblicher Plan-

Zeiten ist zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat zu vereinbaren.

§ 6 Rüstzeiten

Zu den Rüstzeiten zählen (Möglichkeiten bitte auswählen bzw. ergänzen):

• Beschaffung und Lesen von Auftragsunterlagen

• Beschaffung von Werkzeugen, Vorrichtungen und EDV-Programmen

• Einrichtung von Betriebsmitteln

• Erstellen, Korrigieren und Optimieren von EDV-Programmen

• Abbau und Rücklieferung von Werkzeug, Vorrichtungen und Programmen

• Säuberungsarbeiten bei Auftragsende oder Unterbrechungen

§ 7 Sachliche Verteilzeiten

Zu den sachlichen Verteilzeiten gehören (Möglichkeiten bitte auswählen bzw. ergänzen):

• Arbeitsplatz bei Schichtanfang vorbereiten

• Arbeitsplatz bei Schichtende in den Ausgangszustand zurückversetzen

• An- und Auslaufzeiten von Betriebsmitteln

• regelmäßige kleinere Wartungsarbeiten an Betriebsmitteln

• Werkzeug wechseln und/oder nachstellen 

• Beseitigung von kurzen gelegentlichen Störungen

• kurze Dienstgespräche

• nicht regelmäßig anfallende Kontrollaufgaben

§ 8 Persönliche Verteil- und Erholzeiten

Die persönliche Verteilzeit beträgt 5 Prozent (dies entspricht 3 Minuten pro Stunden). Die Erholungszei-

ten sind in Einzelfällen zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung zu vereinbaren.

§ 9 Änderung und Reklamation

Für die Änderung und Reklamation von Sachleistungskennzahlen und Zeitfaktoren, die aufgrund von

einer Datenermittlung vereinbart wurden, gilt § 10 ERTV.
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§ 10 In-Kraft-Treten und Kündigung

Diese Betriebsvereinbarung tritt am in Kraft. Sie kann mit einer Frist von 3 Monaten zum

Jahresende gekündigt werden. Im Falle der Kündigung entfaltet diese Betriebsvereinbarung Nachwir-

kung.

Ort, Datum 

Arbeitgeber Betriebsrat
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Formulierungshinweise für eine Betriebsvereinbarung zum Zielentgelt

Zwischen 

der Geschäftsführung der Firma , in

und dem Betriebsrat wird folgende 

Rahmenbetriebsvereinbarung zum Zielentgelt

gemäß § 11 ERTV für die Metall- und Elektroindustrie Sachsen-Anhalt geschlossen:

§ 1 Geltungsbereich
Räumlich:

Fachlich:

Persönlich:

§ 2 Arten von Zielen

Gegenstand einer Zielvereinbarung können nur die im Folgenden beschriebenen zulässigen Ziele sein.

Zulässig sind:

•

•

•

§ 3 Zielvereinbarungsperiode

Mit den Beschäftigten (Gruppen von Beschäftigten) werden im Zielentgelt für eine Zielvereinbarungs-

periode Leistungsziele vereinbart.

Die Zielvereinbarungsperiode beträgt (Monate)
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§ 4 Verfahren zur Vereinbarung von Zielen

Zum Abschluss einer Zielvereinbarung ist mit den Beschäftigten (der Gruppe von Beschäftigten) ein

Zielvereinbarungsgespräch zu führen.

Im Rahmen des Zielvereinbarungsgesprächs sind mit den Beschäftigten die in der nächsten Zielverein-

barungsperiode geplanten Ziele zu erörtern. Die Beschäftigten haben das Recht, ihrerseits Schwach-

stellen aufzuzeigen und mögliche Ziele vorzuschlagen.

Auf der Grundlage des Zielvereinbarungsgesprächs ist mit den Beschäftigten eine Zielvereinbarung zu

schließen. In dieser müssen neben den Zielen auch die Rahmenbedingungen, die für die Zielerreichung

von Bedeutung sind, dokumentiert werden. Dazu gehören auch die Maßnahmen, die der Arbeitgeber

für die Zielvereinbarung zu erfüllen hat.

Im Zielvereinbarungsgespräch hat der Vorgesetzte auch die jeweils mit ihm vereinbarten Ziele zu veröf-

fentlichen.

Der Abschluss der Zielvereinbarung ist auf dem als Anlage beigefügten Formblatt zu dokumentieren

und von allen Beschäftigten sowie dem Vorgesetzten zu unterzeichnen.

Gegenstand einer Zielvereinbarung können nur oben angeführte Ziele sein, die auch von den Beschäf-

tigten (der Gruppe von Beschäftigten) beeinflussbar und in der tariflichen Arbeitszeit erreichbar sind.

§ 5 Höhe des Zielentgeltes

• Das minimale Zielentgelt beträgt 108 % des monatlichen Grundentgeltes der jeweiligen Entgeltgruppe/

Entgeltstufe.

• Das maximale Zielentgelt beträgt % (z.B. 120 %) des monatlichen Grundentgeltes der

jeweiligen Entgeltgruppe/Entgeltstufe.

• In der jeweiligen Zielvereinbarung ist das Verhältnis von Zielentgelt zur Zielerreichung zu vereinbaren.

§ 6 Zielerreichung

Nach Ablauf der Zielvereinbarungsperiode führt der betriebliche Vorgesetzte mit den Beschäftigten (der

Gruppe von Beschäftigten) ein Zielerreichungsgespräch.

In diesem Zielerreichungsgespräch ist festzustellen, in welchem Umfang Ziele erreicht wurden. Der

betriebliche Vorgesetzte hat den Beschäftigten (der Gruppe von Beschäftigten) alle Abrechnungsunter-

lagen zur Ermittlung der Ziele vorzulegen.
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§ 7 Auszahlungsmodalitäten

Möglichkeit 1:

Bis zum Ablauf der ersten Zielvereinbarungsperiode erhalten die Beschäftigten ihre bisherige Leis-

tungszulage.

Achtung:

Kein Übergang vom Prämien- oder Akkordentgelt zu Zielentgelt (siehe Seite 31).

Nach Ablauf der ersten Zielvereinbarungsperiode erhalten die Beschäftigten für die dann folgende Ziel-

vereinbarungsperiode ein Leistungsentgelt, dessen Höhe sich nach den vorstehenden Bestimmungen

aus dem Grad der Zielerreichung ergibt.

Möglichkeit 2:

Die Beschäftigten erhalten nach Abschluss der Zielvereinbarung für die Dauer der Zielvereinbarungspe-

riode eine Abschlagszahlung für die Zielerreichung in Höhe von Prozent ihres Grundentgelts.

Nach Ablauf der Zielvereinbarungsperiode ist der Grad der Zielerreichung festzustellen und eine Rest-

zahlung der Zielerreichungszulage mit der dann folgenden Entgeltabrechnung vorzunehmen.

§ 8 Erklärungsfristen

Die Beschäftigten können während der Erklärungsfrist von zum Beispiel 2 Wochen der Zielvereinbarung

widersprechen.

Der Betriebsrat erhält unverzüglich nach Abschluss eine Kopie der Zielvereinbarung. Bei offensichtlichen

Verstößen gegen gesetzliche oder tarifliche Bestimmungen kann der Betriebsrat widersprechen.

§ 9 Änderung von Zielen

Veränderungen von Zielen sind nur dann zulässig, wenn sich die Bedingungen, die bei Abschluss der

Zielvereinbarung gegolten haben, wesentlich verändert haben.

Können durch Veränderungen der Bedingungen die vereinbarten Ziele nicht erreicht werden, ist die

Zielvereinbarung soweit möglich anzupassen. Gelingt die Anpassung nicht und haben die Beschäftigten

die Veränderung der Bedingungen nicht zu vertreten, geht das nicht zu ihren Lasten.
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§ 10 Reklamationsverfahren

Sind die Beschäftigten mit der festgestellten Zielerreichung nicht einverstanden oder ergeben sich im

Verlauf der Zielvereinbarungsperiode Meinungsverschiedenheiten zwischen dem betrieblichen Vorge-

setzten und den Beschäftigten, so werden die Streitigkeiten zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber bei-

gelegt. Gelingt keine Einigung, so sind vor Beschreiten des Rechtsweges die Tarifvertragsparteien hin-

zuzuziehen. 

§ 11 Inkrafttreten, Kündigung

Diese Rahmenbetriebsvereinbarung tritt am in Kraft. Sie kann mit einer Frist von drei

Monaten, erstmals zum , gekündigt werden.

Ort, Datum 

Arbeitgeber Betriebsrat
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Zielentgelt : Zielvereinbarung (§ 11 ERTV) Seite 1

Abteilung / Arbeitsplatz / Arbeitsbereich:

Periode der Zielvereinbarung:

Von: Bis:

Vertragspartner:

Vorgesetzte(r): 

Beschäftigte: 

(alle Namen)

Ziele: 

Ziel 1:

ggfs. Ziel 2:

ggfs. Ziel 3:

Erforderliche Rahmenbedingungen und unterstützende Maßnahmen:

Formblatt für Zielvereinbarungen zur 
Betriebsvereinbarung über Zielentgelt
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Zielentgelt : Zielvereinbarung (§ 11 ERTV) Seite 2

Termin für Überprüfung der Zielerreichung:

(Gespräch der Vertragspartner)

Verhältnis von Zielentgelt zu Zielerreichung

Zielerreichung Zielentgelt

8 Prozent.

Auszahlungstermin:

Erklärungsfrist / Information des Betriebsrates

Erklärungsfrist bis zum:

Information des Betriebsrates: Datum:

(Unterschrift)

Abrechnungsdatum / Unterschrieben:

Abschlussdatum:

Unterschriften:

Vorgesetzte(r):

Beschäftigte:
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